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Teil |
Abschnitt 1/ Organisation und Aufgaben der Kammern

8 1 - Kammern fur Heilberufe
In der Freien und Hansestadt Hamburg sind
1. die Arztekammer Hamburg,
2. die Zahnarztekammer Hamburg,
3. die Apothekerkammer Hamburg,
4. die Tierarztekammer Hamburg,

5. die Hamburgische Kammer fiir Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
sowie fur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten (Psychotherapeutenkammer Hamburg),

als Korperschaften des offentlichen Rechts errichtet. Die Arztekammer, die Zahnarztekammer, die
Apothekerkammer, die Tierarztekammer und die Psychotherapeutenkammer (Kammern) fihren ein
Dienstsiegel und haben ihren Sitz in Hamburg.

§ 2 - Mitglieder

(1) Einer Kammer gehdren als Pflichtmitglieder (Kammermitglieder) alle auf Grund einer Berufserlaub-
nis oder Approbation zur Berufsausiibung berechtigten Arztinnen und Arzte, Zahnérztinnen und Zahn-
arzte, Apothekerinnen und Apotheker, Tierdrztinnen und Tierérzte, Psychologische Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten (Berufsangehorige) an, die in der Freien und Hansestadt Ham-
burg

1. ihren Beruf ausiiben oder

2. falls sie ihren Beruf nicht oder nicht in der Freien und Hansestadt Hamburg ausiiben, ihre
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts haben, es sei denn, dass sie Mitglied einer anderen Heil-
berufekammer im Bundesgebiet sind.

Kammermitglieder, die ihren Beruf nicht austiben, aber dazu berechtigt sind, sind auf Antrag von der
Mitgliedschaft zu befreien.

(2) Kammermitglieder, die ihren Beruf auch auBerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg ausiiben
und deshalb einer anderen berufsstandischen Kammer angehéren, kénnen nach naherer Bestimmung
der Hauptsatzung auf Antrag von der Mitgliedschaft befreit werden.

(3) Daruiber hinaus kdnnen die Kammern fiir ihre Berufsangehdrigen in der Hauptsatzung Regelungen
Uber eine freiwillige Mitgliedschaft treffen. Das gilt insbesondere fiir Berufsangehdorige, die ihren Beruf
auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausuben und dort ihre Hauptwohnung haben.

(4) Personen, die sich in der Freien und Hansestadt Hamburg in der praktischen pharmazeutischen
Ausbildung nach der Approbationsordnung fir Apotheker befinden, sind Mitglieder der Apotheker-
kammer Hamburg.

(5) Die Mitgliedschaft von Berufsangehérigen, die bei der Aufsichtsbehdrde mit Aufgaben der Aufsicht
Uber die jeweilige Kammer oder dem Apothekenwesen betraut sind, ruht fiir die Dauer der Aufgaben-
wahrnehmung.

8§ 3 - Meldepflichten

Die Kammermitglieder sind verpflichtet, der zustdndigen Kammer unverziglich folgende Angaben zu
machen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen:

1. Familienname, Geburtsname, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehdrigkeit, be-
rufliche und private Anschrift, akademische Grade,
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2. zuerkannte Weiterbildungsbezeichnungen und psychotherapeutische Verfahren, in denen der-
zeit die heilberufliche Téatigkeit ausgetbt wird,

3. Datum und ausstellende Behdrde der Approbation oder Berufserlaubnis,
4. Arbeitgeber oder Niederlassung in selbststandiger Tatigkeit,

sowie die jeweiligen Anderungen mitzuteilen. Zur Erfiillung ihrer gesetzlichen Aufgaben fiihren die
Kammern ein Verzeichnis der Kammermitglieder. Das Néhere regeln die Kammern in einer Satzung.

§ 4 - Verarbeitung von Daten

(1) Die Kammern durfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfillung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben erforderlich ist. Zu diesem Zweck diirfen sie lber die in § 3 genannten Daten hinaus
Daten (ber Beitrags- und Gebiihrenzahlungen und lber Amter und Tatigkeiten fur die Kammer und
ihre Organe sowie fur das Berufsgericht verarbeiten. Die in § 7 genannten Versorgungswerke durfen
dartber hinaus Einkommensdaten der Mitglieder und persodnliche Daten ihrer Mitglieder und deren
Familienangehdrigen verarbeiten, soweit dies zur Erfillung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich
ist.

(2) Die Daten sind grundsatzlich bei der oder dem Betroffenen mit ihrer oder seiner Kenntnis zu erhe-
ben. Bei Dritten kénnen Daten entweder nach Absatz 4 oder dann erhoben werden, wenn das Erhe-
ben bei der oder dem Betroffenen einen unverhaltnismaRigen Aufwand erfordern wirde und keine
Anhaltspunkte daflir bestehen, dass schutzwiirdige Belange der oder des Betroffenen beeintrachtigt
werden kénnen. In diesem Fall ist die oder der Betroffene zu benachrichtigen. Die Herkunft nicht bei
der oder dem Betroffenen erhobener Daten ist zu dokumentieren.

(3) Die Daten nach Absatz 1 werden fir jedes Kammermitglied gesondert gespeichert.

(4) Die Kammern sind berechtigt, den entsprechenden lbrigen Kammern und deren Aufsichtsbehor-
den im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie entsprechenden Stellen anderer Staaten auf Anfrage
oder in schwerwiegenden Einzelféllen Auskinfte Uber Riigen gemaR § 59 dieses Gesetzes und berufs-
gerichtliche MaRnahmen gemal 8 3 Absatz 1 des Gesetzes Uber die Berufsgerichtsbarkeit der Heilbe-
rufe in der Fassung vom 20. Juni 1972 (HmbGVBI. S.111, 128), zuletzt gedndert am 28. Januar 2003
(HmbGVBI. S.12), in der jeweils geltenden Fassung zu erteilen oder von derartigen Stellen gleichartige
Auskiinfte einzuholen. Das Recht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn die VerstoRe gemaR § 59
Absatz 6 dieses Gesetzes in Verbindung mit 8 37 des Gesetzes Uber die Berufsgerichtsbarkeit der Heil-
berufe zu tilgen sind. Soweit Auskiinfte nach Satz 1 erteilt werden, teilt die Kammer dies der oder dem
Betroffenen mit.

(5) Die Kammern haben auf Verlangen der Aufsichtsbehdrde oder der Bezirksamter Auskunft tber die
Zahl der Kammermitglieder, deren Tatigkeit in eigener Praxis oder Apotheke, in Krankenhausern oder
in anderen Einrichtungen und Uber vergleichbare statistische Angaben zu erteilen. Die Kammern sind
berechtigt, die An- und Abmeldungen von Kammermitgliedern mit Namen und Anschrift dem fir den
Ort der Berufsausiibung zustandigen Bezirksamt mitzuteilen.

(6) Soweit in diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist,
gelten im Ubrigen die Vorschriften des Hamburgischen Datenschutzgesetzes.

(7) Die Mitglieder der Kammervorstande sowie der weiteren Kammereinrichtungen sind, auch Uber
das Ende ihrer Amtszeit hinaus, verpflichtet, die ihnen bei der Austibung ihres Amtes bekannt gewor-
denen personlichen und wirtschaftlichen Verhéltnisse der Kammermitglieder geheim zu halten.

§ 5 - Dienstleistungserbringer

(1) Berufsangehorige, die Staatsangehdrige eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum sind, in
einem dieser Staaten ihren gewdéhnlichen Aufenthalt haben und in Hamburg ihren Beruf gelegentlich
oder voriibergehend im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Europaischen Ge-
meinschaft und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
austiben (Dienstleistungserbringer), ohne hier eine berufliche Niederlassung oder ihren gewdhnlichen
Aufenthalt zu haben, gehdren den Kammern nicht an.
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(2) Die Dienstleistungserbringer sind verpflichtet, die beabsichtigte Ausiibung des Berufes der zustan-
digen Kammer anzuzeigen, ihr die fur die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Zeugnisse und
Bescheinigungen vorzulegen und die entsprechenden Auskilnfte zu erteilen. In dringenden Fallen kann
die Anzeige unverziglich nachgeholt werden.

(3) Die Vorschriften des Dritten Abschnittes sowie des § 59 (Rugeverfahren) finden entsprechende
Anwendung.

§ 6 - Aufgaben der Kammern
(1) Es ist Aufgabe der Kammern,

1. die Erfullung der Berufspflichten der Kammermitglieder, einschlieBlich des Vorliegens einer Be-
rufshaftpflicht im Sinne von 8§ 27 Absatz 3, zu Uberwachen, soweit nicht bei 6ffentlich Bedienste-
ten die Zustandigkeit der Dienstvorgesetzten gegeben ist. Die Aufsichtsbehdrde kann allgemein
oder im Einzelfall anordnen oder zulassen, dass sich die Uberwachungspflicht ganz oder teilweise
auch auf die Erfullung der Berufspflichten innerhalb von Arbeitsverhéltnissen im 6ffentlichen
Dienst erstreckt,

2. die beruflichen Belange der Gesamtheit der Kammermitglieder wahrzunehmen,

3. die Qualitatssicherung sowie die Fortbildung der Kammermitglieder zu gestalten und zu férdern,
sowie die Weiterbildung nach MalRgabe dieses Gesetzes zu regeln,

4. den offentlichen Gesundheitsdienst und das 6ffentliche Veterinarwesen bei der Erfillung ihrer
Aufgaben - insbesondere nach Maligabe der Bestimmungen des Hamburgischen Gesundheits-
dienstgesetzes — zu unterstitzen,

5. auf Verlangen der zustdndigen Behdrden und Gerichte in den Angelegenheiten des jeweiligen
Berufs Stellungnahmen abzugeben und Sachverstandige zur Erstattung von Gutachten zu benen-
nen,

6. flr ein gedeihliches Verhéltnis der Kammermitglieder untereinander zu sorgen,

7. sich bei Streitigkeiten, die aus der Berufsaustibung entstanden sind, um Schlichtung zu bemdi-
hen,

8. durch Rechtsvorschrift oder im Einvernehmen mit den Kammern durch den Senat besonders
Ubertragene Aufgaben durchzufiihren (staatliche Auftragsangelegenheiten).

(2) Die Apothekerkammer stellt die Versorgung der Bevolkerung mit Arzneimitteln durch die Regelung
der Dienstbereitschaft von Apotheken sicher.

(3) Die Kammern sind berechtigt,

1. zur Wahrung von Berufs- und Standesfragen mit Kammern der Heilberufe und mit Verbanden,
die gesetzliche Aufgaben in der Sozialversicherung wahrnehmen, Arbeitsgemeinschaften zu bilden,

2. zur Information der Patientinnen und Patienten, insbesondere in Bezug auf Behandlungsmdog-
lichkeiten, Auskunftsstellen einzurichten oder sich daran zu beteiligen,

3. Gutachter — und Schlichtungsstellen zur Priifung von Behandlungsfehlern zu errichten oder sich
daran zu beteiligen,

4. Berufsausweise, auch elektronischer Art, an Kammermitglieder auszustellen; dies beinhaltet
auch die Ausstellung von Zertifikaten oder qualifizierten Zertifikaten mit berufshezogenen Angaben
nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBI. I S. 876), gedndert am 4. Januar 2005 (BGBI. I
S. 2) in der jeweils geltenden Fassung, wobei die Kammern Zertifizierungsdiensteanbieter nutzen
kénnen,

5. zur Durchflihrung dieses Gesetzes ihre Mitglieder betreffende Verwaltungsakte zu erlassen, ins-
besondere zur Durchsetzung der Berufspflichten der Kammermitglieder,

6. zur Erorterung berufsiuibergreifender Angelegenheiten mit anderen Heilberufekammern in der
Freien und Hansestadt Hamburg gemeinsame Beirate mit dem Ziel zu bilden, die Zusammenarbeit
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der Berufsgruppen zu férdern, bei Konflikten ausgleichend zu wirken und die Kammerorgane bei
der Erfullung ihrer Aufgaben zu unterstiitzen; die Zusammensetzung und Anzahl der Beiratsmit-
glieder werden einvernehmlich von den beteiligten Kammern festgelegt und die Beiratsmitglieder
jeweils von den Vorstanden berufen; die Beirdte geben sich eine Geschaftsordnung.

(4) Der Senat wird erméachtigt, den Kammern durch Rechtsverordnung weitere Aufgaben im Zusam-
menhang mit ihren Tatigkeitsbereichen zu Ubertragen (staatliche Auftragsangelegenheiten).

(5) Die Aufsichtsbehérde kann den Kammern bei der Durchfiihrung staatlicher Auftragsangelegenhei-
ten Weisungen erteilen. Die Deckung der mit der Durchfihrung dieser Aufgaben verbundenen Kosten
ist bei der Ubertragung zu regeln.

(6) Die Kammern geben sich zur Regelung ihrer inneren Ordnung eine Satzung (Hauptsatzung) sowie
weitere und die in diesem Gesetz vorgesehenen Satzungen.

§ 7 - Arztliches Versorgungswerk und zahnarztliches Versorgungswerk

(1) Die Arztekammer und die Zahnarztekammer konnen zur Sicherung ihrer Kammermitglieder im
Alter und bei Berufsunféhigkeit sowie zur Sicherung der Hinterbliebenen nach MaRgabe einer beson-
deren Satzung (Versorgungsstatut) jeweils ein Versorgungswerk unterhalten. Die Kammermitglieder
sind Mitglieder des jeweiligen Versorgungswerks. Ausnahmen regelt die Satzung.

(2) Die Versorgungswerke nach Absatz 1 gewdahren folgende Leistungen
1. Altersrente,
2. Berufsunfahigkeitsrente,
3. Hinterbliebenenrente.

In der Satzung kann bestimmt werden, dass weitere Leistungen erbracht werden. Die Satzung kann
Einschrankungen der Gewahrung von Hinterbliebenenrenten bis hin zu deren Wegfall vorsehen.

(3) Die Versorgungswerke nach Absatz 1 erheben von ihren Mitgliedern die zur Erbringung der Ver-
sorgungsleistung notwendigen Beitrdge. Diese richten sich grundséatzlich nach den Beitragen, welche
die Angestellten zur gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen haben.

(4) Das Nahere regelt das Versorgungsstatut, insbesondere zu
1. den versicherungspflichtigen Mitgliedern,
2. der Art und Héhe der Versorgungsleistungen,
3. der Hbhe der Beitrage,
4. dem Beginn und dem Ende der Mitgliedschaft,

5. der freiwilligen Mitgliedschaft, insbesondere nach Beendigung der Mitgliedschaft in der Kam-
mer,

6. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Aufgaben der Ausschiisse des Versorgungs-
werkes.

(5) Erklarungen, die die Arztekammer in Angelegenheiten ihrer Versorgungswerke vermdégensrechtlich
verpflichten sollen, bedurfen der Schriftform und mussen von zwei Mitgliedern des geschéftsfiihrenden
Ausschusses des jeweiligen Versorgungswerkes, darunter dessen Vorsitzende bzw. Vorsitzenden oder
ihre bzw. seine Stellvertreterin oder ihr bzw. sein Stellvertreter, unterzeichnet werden. Das gilt nicht
fir Geschafte der laufenden Verwaltung, die fir die Kammer wirtschaftlich nicht von erheblicher Be-
deutung sind. Das Néhere bestimmt das Versorgungsstatut.

(6) Das jeweilige Vermdgen der Versorgungswerke nach Absatz 1 ist vom Ubrigen Vermdgen der
Kammern unabhéngig und getrennt zu verwalten. Fiir Verbindlichkeiten des Versorgungswerkes haftet
jeweils nur dessen Vermdégen. Es haftet nicht fiir Verbindlichkeiten der Kammern.

(7) Das Versorgungswerk der Zahnarztekammer kann im Rechtsverkehr unter seinem eigenen Namen
handeln, klagen und verklagt werden. Die Geschéfte des Versorgungswerkes fuhrt ein geschéftsfuh-
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render Ausschuss, dessen Vorsitzende oder dessen Vorsitzender des Versorgungswerk gerichtlich und
auBergerichtlich vertritt; das nahere bestimmt das Versorgungsstatut. Die Stellvertreterin oder der
Stellvertreter der oder des Vorsitzenden des Ausschusses ist ihre oder seine standige Vertretung. Er-
klarungen, die das Versorgungswerk aullerhalb der laufenden Geschéafte vermdgensrechtlich ver-
pflichten, missen von der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses oder ihrer bzw. seiner standigen
Vertretung und der Geschéftsfuhrerin oder dem Geschéftsfuhrer des Versorgungswerks oder ihrer
bzw. seiner Stellvertreterin oder ihrem bzw. seinem Stellvertreter schriftlich abgegeben werden.

(8) Der Arztekammer Hamburg steht es frei, fiir ihr Versorgungswerk eine Teilrechtsfahigkeit geman
Absatz 7 unter Einhaltung der dort geregelten Einzelheiten durch Satzung herbeizufiihren.

(9) Das Vermogen der Versorgungswerke nach Absatz 1 ist, soweit es nicht zur Deckung der laufen-
den Ausgaben bereitzuhalten ist, gemaR den Anlagegrundsatzen nach § 54 Absatz 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 1992 (BGBI. 1993 | S.3), zuletzt geandert
am 21. Dezember 2004 (BGBI. I S.3610, 3626), in Verbindung mit der Anlageverordnung vom 20.
Dezember 2001 (BGBI. I S. 3913), geandert am 12. August 2004 (BGBI. | S. 2176), in der jeweils gel-
tenden Fassung anzulegen.

(10) Die Versorgungswerke nach Absatz 1 unterliegen der Aufsicht nach § 56. Der Aufsichtsbehdrde
sind der durch die jeweilige Delegiertenversammlung genehmigte Jahresabschluss, der Bericht der
Abschlusspriferin bzw. des Abschlussprifers sowie das versicherungsmathematische Gutachten vor-
zulegen. Sie prift die Beachtung der Bestimmung des Absatzes 9 und kann hierzu Gutachten in Auf-
trag geben, deren Kosten von den Versorgungswerken zu tragen sind. Eine weitergehende Versiche-
rungsaufsicht findet nicht statt.

§ 8 - Weitere Versorgungswerke und soziale Einrichtungen

(1) Die Tierarztekammer, die Apothekerkammer und die Psychotherapeutenkammer kdnnen sich zu
dem in § 7 Absatz 1 Satz 1 genannten Zweck an ein Versorgungswerk einer Heilberufekammer mit
Sitz im Bundesgebiet anschlieBen. Im Falle eines Anschlusses sind die Kammermitglieder Mitglieder
des jeweiligen Versorgungswerkes nach Mallgabe der Anschlusssatzung sowie der Satzung des Ver-
sorgungswerkes, an das der Anschluss erfolgt. Das Néhere regelt die Anschlusssatzung. Erfolgt der
Anschluss auf Grund eines Staatsvertrages, sind dessen Regelungen auch verbindlich, wenn sie den
Bestimmungen dieses Gesetzes widersprechen.

(2) Die Apothekerkammer unterhélt eine Familien- und Gehaltsausgleichskasse, um einen Familienlas-
tenausgleich und einen Gehaltsausgleich fur die in Apotheken angestellten Apothekerinnen und Apo-
theker herbeizufiihren. Das Néhere regelt eine Satzung.

(3) Die Kammern kénnen weitere soziale Einrichtungen fur ihre Kammermitglieder und deren Angeho-
rige schaffen.

8§ 9 - Ethik-Kommissionen

(1) Die Arztekammer errichtet eine Ethik-Kommission als unselbststandige Einrichtung, sie kann bei
entsprechendem Bedarf weitere Ethik-Kommissionen errichten. Die Zahnarztekammer, die Apotheker-
kammer, die Tierarztekammer und die Psychotherapeutenkammer kénnen eine Ethik-Kommission als
unselbststandige Einrichtung errichten. Sie dienen dem Schutz der Patientinnen und Patienten sowie
der Probanden, dem Schutz der Forschenden und der Vertrauensbildung gegeniiber der notwendigen
Forschung.

(2) Die Ethik-Kommissionen haben die Aufgabe, die Kammermitglieder und andere Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler hinsichtlich der ethischen und fachrechtlichen Gesichtspunkte aller geplanten
und auf Grund des geltenden Rechts sowie nach dem Stand der Wissenschaft ihr zur Stellungnahme
vorgelegten Forschungsvorhaben am Menschen zu beraten und eine schriftliche Stellungnahme ab-
zugeben. Diese ist zu begrinden, wenn dem Vorhaben nicht uneingeschrankt zugestimmt wird.

(3) Die Ethik-Kommission nach Absatz 1 Satz 1 nimmt die Aufgaben gemall § 40 Absatz 1 in Verbin-
dung mit 8 42 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung vom 11. Dezember 1998 (BGBI. | S.
3587), zuletzt gedndert am 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3214), in der jeweils geltenden Fassung,
wabhr.
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(4) Die fur Aufgaben nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Absatz 4 des Transfusionsgesetzes vom
1. Juli 1998 (BGBI. | S. 1752), zuletzt gedndert am 25. November 2003 (BGBI. | S. 2304, 2306), in der
jeweils geltenden Fassung, zustandige und unabhangige Ethik-Kommission ist die hierfiir bei der Arz-
tekammer eingerichtete Ethik-Kommission.

(5) Durch Satzung kann geregelt werden, dass die Ethik-Kommissionen allen Kammermitgliedern auch
zur Beratung in klinisch-ethischen Fragen und bei ethischen Problemen auflerhalb der Forschung am
Menschen zur Verfiigung stehen, soweit es sich nicht um ethische Probleme in der individuellen Kran-
kenversorgung handelt.

(6) Die Kammern sind berechtigt, innerhalb der Ethik-Kommissionen Sektionen zu bilden. Die Sektio-
nen missen interdisziplindr und sollen paritatisch mit Frauen und Mannern besetzt sein. Das Nahere
regelt die Satzung.

(7) Die Kammern geben sich zur Errichtung der Ethik-Kommissionen eine Satzung, in der insbesonde-
re zu regeln ist:

1. die Anforderungen an die Sachkunde und die Pflichten der Mitglieder,

. die Voraussetzungen fir ihre Tétigkeit,

. die Verfahrensordnung,

. die interdisziplindre Besetzung sowie Anzahl und Auswahl der Mitglieder,
. die Einrichtung und Organisation von Sektionen,

. das Verfahren zur Berufung der Mitglieder,

. die Aufgaben der oder des Vorsitzenden,

. die Veroffentlichung der Entscheidungen,
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. die Kosten des Verfahrens,
10. die Entschadigung der Mitglieder,
11. die Abdeckung der Haftung durch den Trager oder eine Versicherung,

12. die Anerkennung der Voten anderer 6ffentlich-rechtlicher Ethik-Kommissionen bei multizentri-
schen Studien,

13. die Bekanntgabe von Sondervoten.

(8) Abweichend von Absatz 7 Nummer 4 besteht die Ethik-Kommission bei der Arztekammer aus finf-
zehn Mitgliedern, die sich aus acht Arztinnen oder Arzten verschiedener Fachrichtungen, davon eine
bzw. ein in der klinischen Grundlagenforschung téatige Wissenschaftlerin oder tatiger Wissenschaftler,
sowie eine Medizintechnikerin bzw. ein Medizintechniker, zwei Juristinnen bzw. Juristen mit der Bef&-
higung zum Richteramt, eine Geistes- oder Sozialwissenschaftlerin bzw. ein Geistes- oder Sozialwis-
senschaftler, zwei Pflegekrafte und eine Person als Vertretung der Bevdlkerung, zusammensetzt. Die
bzw. der Vorsitzende der Ethik-Kommission ist Arztin oder Arzt.

(9) Im Einvernehmen zwischen der jeweiligen Kammer und der zustandigen Behérde werden die nicht
kammerangehdrigen Kommissionsmitglieder von der zustandigen Behdrde und die kammerangehori-
gen Kommissionsmitglieder von der jeweiligen Kammer benannt. Fir die Mitglieder kénnen Ver-
treterinnen oder Vertreter benannt werden. Die Kammer beruft die Mitglieder. Frauen und Manner
sollen in gleicher Anzahl vertreten sein. Die Dauer der Mitgliedschaft betragt vier Jahre. Die erneute
Berufung der Mitglieder ist méglich. Die in die Ethik-Kommissionen berufenen Mitglieder sind nament-
lich im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen. Das Nahere regeln die Satzungen der Ethik-
Kommissionen.

(10) Die Kommissionsmitglieder sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhéngig, an keinerlei
Weisung gebunden und nur ihrem Gewissen verpflichtet. Sie dirfen bei eigenen Antrdgen und bei
solchen von Personen, denen gegeniiber eine Befangenheit begriindet sein kann, nicht mitwirken.
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(11) Die Ethik-Kommissionen kdnnen Sachversténdige beratend hinzuziehen.

(12) Die Anfragen und eingehenden Unterlagen sind vertraulich zu behandeln. Die Ethik-
Kommissionen berichten Uber ihre Tatigkeit im offiziellen Mitteilungsblatt der Kammern mindestens
jahrlich, soweit der Schutz von Forschungs-, Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen dem nicht entge-
gensteht. Das Néhere regeln die Satzungen.

(13) Soweit bei den in Absatz 1 Satz 2 genannten Kammern keine eigene Ethik-Kommission errichtet
wird, kénnen diese in Angelegenheiten, die die Befassung einer Ethik-Kommission erfordern, im Ein-
vernehmen mit der Arztekammer die dort errichtete Ethik-Kommission in Anspruch nehmen. In sol-
chen Féllen schlagt die betreffende Kammer mindestens ein Kammermitglied vor, das die Ethik-
Kommission der Arztekammer beratend hinzuzuziehen hat.

§ 10 - Kommission Lebendspende

(1) Die nach § 8 Absatz 3 Satz 2 des Transplantationsgesetzes vom 5. November 1997 (BGBI. | S.
2631), zuletzt gedndert am 25. November 2003 (BGBI. I S.2304, 2305), vorgesehene Kommission wird
als unselbststandige Einrichtung der Arztekammer errichtet und tragt den Namen ,Kommission Le-
bendspende”. Sie dient der Wahrung der Interessen der Organspenderinnen und Organspender und
der Organempfangerinnen und Organempfanger im Hinblick auf die freie Willensentscheidung zur
Organspende sowie der Sicherstellung des Ausschlusses des verbotenen Organhandels.

(2) Die Kommission Lebendspende hat die Aufgabe, vor der Entnahme von Organen bei einer bzw.
einem Lebenden gutachtlich dazu Stellung zu nehmen, ob begriindete tatsdchliche Anhaltspunkte
dafir vorliegen, dass die Einwilligung in die Organspende nicht freiwillig erfolgt oder das Organ Ge-
genstand verbotenen Handeltreibens ist.

(3) Die Kommission Lebendspende wird auf Antrag des Transplantationszentrums tétig. Sie tagt in
nicht offentlicher Sitzung. Die Kommission Lebendspende soll sich auf geeignete Weise einen personli-
chen Eindruck von der Organspenderin oder dem Organspender verschaffen. Sie kann Zeuginnen bzw.
Zeugen oder Sachverstandige anhoren. Uber die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen.

(4) Die Kommission Lebendspende berat nicht 6ffentlich und erstellt eine schriftliche gutachtliche Stel-
lungnahme auf Grund des Gesamtergebnisses der Anhdrung und Beratung. Die gutachtliche Stellung-
nahme ist zusammen mit der Niederschrift dem Transplantationszentrum sowie der Organspenderin
oder dem Organspender und der Organempfangerin oder dem Organempfanger bekannt zu geben.

(5) Die Stellungnahme der Kommission Lebendspende soll grundséatzlich innerhalb von vierzehn Tagen
nach Antragstellung durch das Transplantationszentrum vorliegen. Die Kommission Lebendspende
stellt sicher, dass sie fir unaufschiebbare Félle jederzeit erreichbar und sofort entscheidungsfahig ist.

(6) Die Kommission Lebendspende besteht aus

1. einer Arztin oder einem Arzt, die bzw. der weder an der Entnahme noch an der Ubertragung
von Organen beteiligt ist, noch Weisungen einer Arztin oder eines Arztes untersteht, die bzw. der
an solchen MaBnahmen beteiligt ist,

2. einer Person mit der Befahigung zum Richteramt und
3. einer in psychologischen Fragen erfahrenen Person.
Fur die Mitglieder sind Vertreterinnen oder Vertreter zu benennen.

(7) Die Mitglieder der Kommission Lebendspende und deren Vertreterinnen bzw. Vertreter werden von
der Arztekammer benannt und im Einvernehmen mit der zustandigen Behorde durch die Arztekammer
berufen. Die Dauer der Mitgliedschaft betragt vier Jahre. Eine erneute Berufung der Mitglieder ist
mdglich. Die in die Kommission Lebendspende berufenen Mitglieder sowie deren Vertreterinnen bzw.
Vertreter sind namentlich im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen.

(8) Die Arztekammer erlasst fiir die Tatigkeit der Kommission Lebendspende eine Satzung, in der ins-
besondere zu regeln sind

1. das Verfahren zur Bestimmung der bzw. des Vorsitzenden und ihrer bzw. seiner Aufgaben,
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2. die Verfahrensordnung,
3. die Kosten des Verfahrens sowie
4. die Entschadigung der Mitglieder.

(9) Die Mitglieder der Kommission Lebendspende sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-
héngig, an keinerlei Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen verpflichtet. Sie dirfen bei der
Entscheidung tber Antrage, bei denen eine Befangenheit begriindet sein kann, nicht mitwirken.

(10) Die Anfragen und eingehenden Unterlagen sind vertraulich zu behandeln. Die Kommission berich-
tet Uber ihre Tatigkeit unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten jahrlich im Hamburger
Arzteblatt.

§ 11 - Schlichtung

(1) Jede Kammer bildet einen Schlichtungsausschuss, der sich mit der Schlichtung von Streitigkeiten
zwischen Kammermitgliedern sowie zwischen Kammermitgliedern und Dritten befasst, soweit sich die
Streitigkeiten auf den Bereich des ausgetibten Berufes beziehen. Der Ausschuss besteht aus mindes-
tens drei und hdchstens finf Mitgliedern, von denen zwei Kammermitglieder sein missen.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern soll der Schlichtungsausschuss von Amts wegen
oder auf Antrag einer oder eines der Beteiligten einen Schlichtungsversuch unternehmen. Erhebt eine
oder einer der Beteiligten jedoch bei Beginn des Schlichtungsversuchs ausdricklich Widerspruch, so
darf der Schlichtungsausschuss nicht tatig werden. Bei Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern und
einer oder einem Dritten darf der Schlichtungsausschuss nur auf Antrag einer oder eines Beteiligten
mit Zustimmung der oder des anderen Beteiligten tatig werden. Das Nahere regelt jeweils eine Sat-
zung (Schlichtungsordnung).

(3) Misslingt der Schlichtungsversuch, so erlasst der Schlichtungsausschuss in Angelegenheiten, ber
welche die Parteien einen Vergleich zu schlieBen berechtigt sind, einen Schiedsspruch, wenn sich die
Beteiligten nach dem Misslingen des Schlichtungsversuchs unter Verzicht auf anderweitige Rechtsver-
folgung schriftlich bereit erklaren, sich einem solchen zu unterwerfen. Eine Unterwerfung vor Beginn
des Schlichtungsverfahrens ist unwirksam. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung tber das schieds-
richterliche Verfahren finden entsprechende Anwendung.

§ 12 - Beitrage und Gebuhren

(1) Die Kammern erheben von ihren Kammermitgliedern zur Erfullung ihrer Aufgaben und der dadurch
entstehenden Kosten, Beitrage durch Satzung (Beitragsordnung). Das Nahere regelt die Beitragsord-
nung.

(2) Fur Leistungen, die die Kammern auf Veranlassung oder im Interesse einzelner Kammermitglieder,
von Gruppen von Kammermitgliedern oder Dritter erbringen, kénnen Gebihren erhoben oder Ausla-
genersatz gefordert werden. Das Nahere regelt jeweils eine Satzung (Gebiihrensatzung).

Abschnitt 2 / Aufbau und Organe der Kammern
8 13 - Organe der Kammern

(1) Die Organe der Arztekammer, der Zahnarztekammer und der Psychotherapeutenkammer sind die
Delegiertenversammlung und der Vorstand.

(2) Die Organe der Apothekerkammer und der Tierdrztekammer sind die Kammerversammlung und
der Vorstand.

8§ 14 - Delegiertenversammlung und Kammerversammlung
(1) Die Delegiertenversammilung der Arztekammer setzt sich zusammen aus

1. funfundfunfzig Mitgliedern, die nach den Grundsatzen des Verhéltniswahlrechts gewdahlt wer-
den,

Stand: 14.12.2005 Zahnéarztekammer Hamburg Seite 10 von 28



Zahnarzte
kammer
Hamiburg

2. einem vom Fachbereich Medizin der Universitat Hamburg zu bestimmenden Kammermitglied
oder seinem Stellvertreter,

3. einer von der zustiandigen Behdrde zu bestimmenden Arztin oder einem von der zusténdigen
Behorde zu bestimmenden Arzt des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes oder ihrer bzw. seiner Stell-
vertreterin oder ihres bzw. seines Stellvertreters.

(2) Die Delegiertenversammlung der Zahnarztekammer setzt sich zusammen aus
1. zehn Mitgliedern, die nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl gewahlt werden,

2. den in den Bezirksgruppen nach den Grundsétzen der Mehrheitswahl zu wéahlenden Obfrauen
und Obmannern oder ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern,

3. einem vom Fachbereich Zahnmedizin der Universitat Hamburg zu bestimmenden Kammermit-
glied oder ihrem bzw. seinem Stellvertreter,

4. einer von der zustéandigen Behorde zu bestimmenden Zahnérztin oder einem von der zustandi-
gen Behdrde zu bestimmenden Zahnarzt des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes oder ihrer bzw. sei-
ner Stellvertreterin oder ihres bzw. seines Stellvertreters.

(3) Die Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer setzt sich zusammen aus

1. sechsundzwanzig Mitgliedern, die nach den Grundsatzen des Verhaltniswahlrechts gewahlt wer-
den; davon missen mindestens drei ausschlief3lich als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut approbierte Kammermitglieder sein,

2. einer von den nach § 6 Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 (BGBI. | S.1311), zuletzt
geandert am 15. Dezember 2004 (BGBI. | S.3396, 3403), in der jeweils geltenden Fassung aner-
kannten hamburgischen Ausbildungsstatten einvernehmlich zu bestimmenden Person oder ihres
bzw. seines Stellvertreters,

3. einer von der zustédndigen Behdrde zu bestimmenden Psychotherapeutin oder einem von der
zustandigen Behdrde zu bestimmenden Psychotherapeuten des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes
oder ihrer bzw. seiner Stellvertreterin oder ihres bzw. seines Stellvertreters,

4. einer von der Universitat Hamburg zu bestimmende Psychotherapeutin oder einem von der Uni-
versitat zu bestimmenden Psychotherapeuten oder ihrer bzw. seiner Stellvertreterin oder ihres
bzw. seines Stellvertreters.

(4) Die Kammerversammlung der Apothekerkammer und der Tierdrztekammer besteht aus ihren
Kammermitgliedern.

(5) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung kénnen Gruppen (Frak-
tionen) bilden, soweit die Hauptsatzung dies vorsieht. Das Néhere regelt die Hauptsatzung.

§ 15 - Wahl der Delegiertenversammiung

(1) Die nach § 14 zu wéahlenden Mitglieder der Delegiertenversammlung werden durch Briefwahl nach
den Grundsatzen der geheimen, gleichen und unmittelbaren Wahl von den wahlberechtigten Kam-
mermitgliedern gewahlt.

(2) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung werden fur die Dauer von vier Jahren gewahlt. lhre
Amtszeit endet mit dem Zusammentritt der neuen Delegiertenversammlung, der spéatestens drei Mo-
nate nach der Wahl erfolgt.

(3) Im Falle der Wahl nach den Grundsatzen der Verhéltniswahl ist das Wahlergebnis nach dem Ha-
re/Niemeyer-Verfahren festzustellen.

(4) Das Nahere Uber die Wahl der Delegiertenversammlung regeln die Kammern in einer Wahlord-
nung. Die Zahnarztekammer legt darin auch die Zahl und Abgrenzung der Bezirksgruppen fest, die
eine gleichméRige Vertretung der Kammermitglieder gewahrleisten sollen. Die Wahlordnung trifft Vor-
schriften Gber

1. die Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit,
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. Bildung und Aufgabe der Wahlorgane,

. die Aufstellung, die Auslegung, die Berichtigung und den Abschluss des Wahlerverzeichnisses,
. die Zulassung und die Bekanntmachung von Wahlvorschlagen,

. die Vorbereitung der Wahl und die Stimmabgabe,

. die Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses,

. die Prifung und Anfechtung der Wahl,

. der Ersatz ausscheidender Mitglieder,
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. das Verfahren fur die Wahl des Vorstandes.
8§ 16 - Ausscheiden aus der Delegiertenversammlung, Nachfolge
(1) Vor Ablauf der Amtszeit scheiden diejenigen Mitglieder aus,

1. die dies schriftlich gegentber dem Vorstand erklaren,

2. die der Kammer nicht mehr angehéren oder

3. die die Wahlbarkeit (8 18) nachtraglich verloren haben.

Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass auch die Mitglieder der Delegiertenversammlung ausscheiden,
die an drei aufeinander folgenden Sitzungen unbegriindet nicht teilgenommen haben.

(2) Die Wahlordnung regelt, wer von den Kandidatinnen und Kandidaten der letzten Wahl als Ersatz-
mitglied an die Stelle eines ausgeschiedenen nach 8§ 14 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummern 1 und
2 sowie Absatz 3 Nummer 1 gewahlten Mitglieds tritt. Die Wahlordnung der Zahnarztekammer kann
Ersatzwahlen vorsehen, wenn die restliche Amtszeit noch mehr als ein halbes Jahr betragt und eine
Bezirksgruppe infolge des Fehlens weiterer Kandidatinnen bzw. Kandidaten in der Delegiertenver-
sammlung nicht mehr im vorgesehenen Umfang vertreten ist.

(3) Die Nachfolge eines nach §14 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 3 sowie Absatz 3 Nummern
2 und 4 bestimmten Mitglieds der Delegiertenversammlung wird von den Institutionen bestimmt, die
das urspringliche Mitglied benannt haben. Die Nachfolge eines nach § 14 Absatz 1 Nummer 3, Absatz
2 Nummer 4 sowie Absatz 3 Nummer 3 von der zustandigen Behdrde bestimmten ausgeschiedenen
Mitglieds wird von dieser bestimmt.

§ 17 - Wahlberechtigung

Bei den Wahlen nach § 15 sind alle Kammermitglieder wahlberechtigt, die in ein Wahlerverzeichnis
eingetragen sind, aufler denjenigen,

1. denen infolge eines rechtskraftigen Urteils das Recht, in 6ffentlichen Angelegenheiten zu wah-
len oder zu stimmen, aberkannt ist,

2. denen das aktive Berufswahlrecht durch rechtskraftige berufsgerichtliche Entscheidung entzo-
gen worden ist,

3. deren Kammermitgliedschaft nach § 2 Absatz 5 ruht.
§ 18 - Wahlbarkeit

(1) Bei den Wahlen nach § 15 sind die wahlberechtigten Kammermitglieder wahlbar. Nicht wahlbar
sind Kammermitglieder,

1. denen das passive Berufswahlrecht durch rechtskraftige berufsgerichtliche Entscheidung entzo-
gen ist,

2. die hauptberuflich bei der Kammer beschaftigt sind.

(2) Die Wahlordnung kann vorsehen, dass nur solche Kammermitglieder gewahlt werden kénnen, die
eine bestimmte Zeit vor dem Tag der Wahl ununterbrochen der Kammer angehort haben. Der Zeit-
raum darf auf hdchstens ein Jahr festgesetzt werden.
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§ 19 - Aufgaben der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung

(1) Die Delegiertenversammlung und die Kammerversammlung beschlieRen lber alle Angelegenheiten
der Kammer von grundsatzlicher Bedeutung, soweit sie sich nicht nur auf die laufende Geschéaftsfiih-
rung beziehen.

(2) Die Delegiertenversammlung und die Kammerversammlung beschlielen insbesondere tber
1. die Satzungen,

2. die Geschéftsordnung der Delegiertenversammlung, der Kammerversammlung und des Vor-
standes,

3. den Haushalt der Kammer und die satzungsmaRigen Beitrdge der Kammermitglieder,

4. die Entlastung des Vorstands auf Grund des von ihm vorgelegten Jahresberichts und der Jah-
resrechnung,

5. die Errichtung und Auflésung von Firsorgeeinrichtungen, die Errichtung und Auflésung eines
Versorgungswerkes sowie den Anschluss an ein Versorgungswerk und die Trennung von einem
Versorgungswerk gemal 88 7 und 8 sowie Uber die erforderlichen Satzungen,

6. die Einsetzung weiterer Ausschisse.

(3) Die Delegiertenversammlung und die Kammerversammlung wahlen
1. den Vorstand und
2. die Mitglieder der Ausschisse.

Die Delegiertenversammlungen der Arztekammer und der Zahnarztekammer wahlen jeweils auch ei-
nen geschéaftsfiihrenden Ausschuss fir ihr Versorgungswerk.

(4) Die Delegiertenversammlung und die Kammerversammlung machen Vorschlage fir die Berufung
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Berufsgerichte sowie deren Stellvertreterinnen und
Stellvertreter.

§ 20 - Einberufung von Delegiertenversammlung und Kammerversammlung

(1) Die Delegiertenversammlung soll regelhaft viermal, mindestens zweimal im Jahr, von der Prasiden-
tin bzw. vom Prasidenten einberufen werden. Die Kammerversammlung ist mindestens einmal im Jahr
sowie auf Verlangen von einem Viertel der Kammermitglieder von der Prasidentin bzw. vom Préasiden-
ten einzuberufen. Die Geschéftsordnung der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung
kann Falle vorsehen, in denen eine Einberufung erfolgen muss.

(2) Fur die Bezirksgruppen der Zahnarztekammer gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Sie sind von der
Obfrau bzw. vom Obmann einzuberufen.

§ 21 - Allgemeine Versammlung der Kammermitglieder

Einmal im Jahr soll jeweils eine Allgemeine Versammlung der Mitglieder der Arztekammer, der Zahn-
arztekammer und der Psychotherapeutenkammer von der Prasidentin bzw. vom Préasidenten einberu-
fen werden. Auf Verlangen mindestens eines Viertels der Kammermitglieder ist eine Allgemeine Ver-
sammlung der Mitglieder der Arztekammer, der Zahnarztekammer und der Psychotherapeutenkammer
von der Présidentin bzw. vom Prasidenten einzuberufen Die jeweilige Versammlung kann mit der
Mehrheit der Anwesenden Antrage an die Delegiertenversammlung richten.

§ 22 - Wahl und Zusammensetzung des Vorstandes

(1) Die Delegiertenversammlung sowie die Kammerversammlung wahlen aus ihrer Mitte den Vorstand
fur die Dauer einer Wahlperiode in geheimer Wahl. § 18 gilt entsprechend.

(2) Der Vorstand besteht aus einer oder einem Vorsitzenden (Préasidentin bzw. Prasident), ihrer oder
seiner standigen Vertretung (Vizeprasidentin bzw. Vizeprasident) und bis zu finf weiteren Mitgliedern.
Mindestens ein Mitglied des Vorstandes der Psychotherapeutenkammer muss ausschlief3lich als Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut approbiert sein.
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(3) Abweichend von Absatz 2 wahlen die Vorstéande der Apothekerkammer und der Tierarztekammer
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden (Prasidentin bzw. Prasident) sowie ihre oder seine standige
Vertretung (Vizeprasidentin bzw. Vizeprasident) aus ihrer Mitte. Zuséatzlich zu den in Absatz 2 Satz 1
genannten Mitgliedern kann der Vorstand der Apothekerkammer aus bis zu funf weiteren Mitgliedern
bestehen.

(4) Der Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.

(5) Fur den Verlust eines Sitzes im Vorstand gilt § 16 Absatz 1 entsprechend. Scheidet ein Mitglied des
Vorstandes vorzeitig aus, findet eine Ersatzwahl statt. Eine Neuwahl des Vorstandes ist schon vor
Ablauf der Amtszeit vorzunehmen, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder der Delegiertenver-
sammlung und der Kammerversammlung dies verlangen.

(6) Das Nahere Uber die Wahl, Uber die Ersatzwahl fur vorzeitig ausgeschiedene Vorstandsmitglieder
und Uber die Vertretung im Falle der Verhinderung der oder des Vorsitzenden und ihrer oder seiner
Vertretung regelt die Hauptsatzung.

§ 23 - Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand fiihrt die Geschafte der Kammer soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes
bestimmen; insbesondere

1. die Beratungen der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung vorzubereiten und
2. die Beschliisse der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung umzusetzen.

Das Nahere regeln die Hauptsatzung und die Geschaftsordnung des Vorstandes.

§ 24 - Aufgaben der Prasidentin bzw. des Prasidenten

(1) Die Préasidentin oder der Prasident vertritt die Kammer nach aufien. Sie oder er beruft die Sitzun-
gen der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung sowie des Vorstandes ein und leitet
sie.

(2) In Angelegenheiten der Versorgungswerke der Arztekammer und der Zahnérztekammer vertritt
jeweils auch die oder der Vorsitzende des geschéftsfilhrenden Ausschusses des Versorgungswerkes,
im Verhinderungsfall ihre bzw. seine Stellvertreterin oder ihr bzw. sein Stellvertreter, die Arztekammer
beziehungsweise die Zahnarztekammer.

(3) Erklarungen, die die Kammer vermdogensrechtlich verpflichten sollen, bedirfen der Schriftform und
sind von der Prasidentin bzw. dem Préasidenten oder der Vizeprasidentin bzw. dem Vizeprasidenten
und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. Das gilt nicht fir Geschafte der laufenden
Verwaltung, die fur die Kammer wirtschaftlich nicht von erheblicher Bedeutung sind. Das Néahere be-
stimmt die Hauptsatzung.

§ 25 - Beschlisse der Organe

(1) Die Beschlisse der Delegiertenversammlung, der Kammerversammlung und des Vorstandes wer-
den mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt im Vorstand der Apothekerkammer und
der Tierarztekammer die Stimme der Prasidentin bzw. des Présidenten den Ausschlag.

(2) Die Delegiertenversammlung ist beschlussféahig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder
anwesend sind. Die Kammerversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens finf vom Hundert der
Kammermitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfahigkeit einer Kammerversammlung ist diese er-
neut mit der selben Tagesordnung einzuberufen, die dann unabhéngig von der Anzahl der anwesen-
den Kammermitglieder beschlussfahig ist. In dringenden Féllen kann diese Kammerversammlung zum
selben Tag einberufen werden; dies ist auf der Einladung zu vermerken.

(3) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die
Hauptsatzung kann fiir die Beschlussfahigkeit des Vorstandes eine weitergehende Anwesenheitspflicht
vorsehen.

(4) Beschliisse Uber die Hauptsatzung, die Wahlordnung, die Berufsordnung, die Weiterbildungsord-
nung und die Prifungsordnung bedirfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglie-
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der der Delegiertenversammlung, mindestens der Mehrheit der Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung. Beschlusse liber die Anderung des Versorgungsstatuts bediirfen der Zustimmung von zwei Drit-
teln, Beschlisse Uber die Auflésung des Versorgungswerks der Zustimmung von drei Vierteln der Mit-
glieder der Delegiertenversammlung. Die Kammerversammlung fasst diese Beschliisse mit der Mehr-
heit von zwei Dritteln ihrer anwesenden Mitglieder.

§ 26 - Veroffentlichung von Beschlissen und Satzungen

(1) Beschlusse der Delegiertenversammlung und der Kammerversammlung sind, soweit sie von allge-
meinem Berufsinteresse sind, in einem von ihnen dazu bestimmten Mitteilungsblatt zu veréffentlichen,
das allen Kammermitgliedern und der Aufsichtsbehérde zu libersenden ist.

(2) Die Satzungen sind in dem in Absatz 1 genannten Mitteilungsblatt zu verkiinden. Auf die Verkin-
dung ist im Amtlichen Anzeiger unter Angabe der Stelle, bei der das Mitteilungsblatt bezogen werden
kann, hinzuweisen.

Abschnitt 3/ Berufsausibung
§ 27 - Berufspflichten

(1) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft auszuiiben und dem ihnen im
Zusammenhang mit ihrer Berufsausiibung entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen.

(2) Die Kammermitglieder sind insbesondere verpflichtet,

1. Uber die in Austibung ihres Berufes gemachten wesentlichen Feststellungen und die getroffenen
MaRnahmen Aufzeichnungen zu fertigen,

2. ihrer Kammer Aufzeichnungen und Unterlagen vorzulegen und befugt, Fragen der Kammer tiber
die Erfullung ihrer Berufspflichten zu beantworten, soweit diese sie zur Erfiillung ihrer Aufgabe
gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 bendtigt,

3. als vor- und nachbehandelnde Kammermitglieder ihrer Kammer Auskinfte zu erteilen sowie
Aufzeichnungen und Unterlagen vorzulegen, soweit dies zur Uberwachung anderer Kammermit-
glieder geméaR § 6 Absatz 1 Nummer 1 erforderlich ist, es sei denn, die Patientin bzw. der Patient
widerspricht,

4. sich beruflich fortzubilden und sich Gber die fir ihre Berufsauslibung geltenden Bestimmungen
zu unterrichten,

5. soweit sie als Mitglied einer Heilberufekammer in eigener Praxis oder in Einrichtungen der am-
bulanten Versorgung und Apotheken tétig sind, grundsétzlich am Notfall- und Bereitschaftsdienst
teilzunehmen, sofern ein solcher eingerichtet ist.

(3) Kammermitglieder, die in der Freien und Hansestadt Hamburg ihren Beruf ausiiben, haben daftr
Sorge zu tragen, dass sie gegen die sich hieraus ergebenden Haftpflichtgefahren ausreichend versi-
chert sind. Zustandige Stelle nach § 158 ¢ Absatz 2 des Gesetzes Uber den Versicherungsvertrag vom
30. Mai 1908 (BGBI. Il 7632-1), zuletzt geandert am 2. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3102, 3106), ist
insoweit die jeweilige Kammer.

§ 28 - Berufsordnung

(1) N&here Bestimmungen zu den Berufspflichten (8§ 27) trifft die Kammer als Satzung (Berufsord-
nung). Sie kann im gesundheitlichen Interesse oder zum sonstigen Schutz der Allgemeinheit weitere
Vorschriften Uber Berufspflichten vorsehen.

(2) Die Berufsordnung soll insbesondere Regelungen enthalten zu

1. der Einhaltung der Schweigepflicht und der sonst fur die Berufsausiibung geltenden Rechtsvor-
schriften,

2. der Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen,

Stand: 14.12.2005 Zahnéarztekammer Hamburg Seite 15 von 28



Zahnarzte
kammer
Hamiburg

. der Verordnung und Empfehlung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln,

. der Angemessenheit und Nachprifbarkeit des Honorars,

. der Werbung,

. der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen einschliefilich der Erbringung von Nachweisen,
. der Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Unterlagen,

. der Auskunft aus und Einsichtnahme in Patientenunterlagen,

© 00 N o o b~ W

. der Zulassigkeit der gemeinsamen Ausiibung der Berufstatigkeit von Kammermitgliedern,

10. der kollegialen Zusammenarbeit untereinander und mit Angehérigen anderer Berufe des Ge-
sundheitswesens,

11. der Beschaftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Vertretungen und Assistenzen,
12. der Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

13. der Praxis- und Apothekenankindigung und der Ausiibung des Berufs in eigener Praxis und in
Praxiseinrichtungen, die der ambulanten Behandlung dienen,

14. der Teilnahme an MaBnahmen der Qualitatssicherung,

15. der Verpflichtung, sich in berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen, insbesondere vor kli-
nischen Versuchen am Menschen und epidemiologischen Forschungsvorhaben mit personenbezo-
genen Daten, beraten zu lassen.

(3) Die Berufsordnung soll insbesondere in Angelegenheiten, die ethische Belange berihren, regeln,
dass die Anwendung bestimmter Untersuchungs- und Behandlungsmethoden den Erwerb besonderer
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie einen Nachweis hierliber voraussetzt, soweit dies zum Schutz der
Patientinnen und Patienten erforderlich ist.

Abschnitt 4 / Weiterbildung
Unterabschnitt 1 / Allgemeines
§ 29 - Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen

Die Kammermitglieder kénnen nach Maligabe dieses Abschnitts neben ihrer Berufsbezeichnung weite-
re Bezeichnungen fihren, die auf besondere Kenntnisse in einem bestimmten beruflichen Gebiet (Ge-
bietsbezeichnung; Facharztbezeichnung im Gebiet), Teilgebiet (Teilgebietsbezeichnung) oder auf an-
dere zusétzlich erworbene Kenntnisse und Fahigkeiten (Zusatzbezeichnung, Zusatzweiterbildung) hin-
weisen. Der Kammer steht es frei, anstelle der Bezeichnung ,Teilgebiet* die Bezeichnung ,,Schwer-
punkt“ oder ,Bereich* zu verwenden.

§ 30 - Bestimmung der Bezeichnungen

Die Bezeichnungen nach § 29 bestimmen die Kammern fir ihre Kammermitglieder in ihren Weiterbil-
dungsordnungen, soweit dies unter Beriicksichtigung der wissenschaftlichen Entwicklung und zur an-
gemessenen Versorgung der Bevolkerung oder des Tierbestandes erforderlich ist. Die Bestimmung der
Bezeichnungen ist aufzuheben, wenn die in Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr gegeben
sind. Bei der Bestimmung von Bezeichnungen sowie bei ihrer Aufhebung ist das Recht der Europai-
schen Gemeinschaft zu beachten.

§ 31 - Fihren von Bezeichnungen

(1) Eine Bezeichnung nach § 29 darf nur fuhren, wer hierfir eine Anerkennung durch die Kammer
erhalten hat. Eine Anerkennung erhéalt, wer die vorgeschriebene Weiterbildung erfolgreich abgeschlos-
sen hat.
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(2) Mehrere Weiterbildungsbezeichnungen dirfen nebeneinander nach MalRgabe der Weiterbildungs-
ordnung gefuhrt werden. Teilgebietsbezeichnungen dirfen nur zusammen mit der Bezeichnung des
Gebiets gefuhrt werden, dem die Teilgebiete angehdren.

(3) Wer eine Gebietsbezeichnung fiihrt, darf grundséatzlich nur in dem Gebiet, wer eine Teilgebietsbe-
zeichnung fuhrt, muss auch in diesem Teilgebiet tatig werden.

(4) Kammermitglieder, die eine Gebietsbezeichnung fiihren, sollen sich in der Berufsausiibung grund-
satzlich nur durch Berufsangehorige vertreten lassen, die die gleiche Gebietsbezeichnung flihren.

§ 32 - Anerkennungsverfahren

(1) Uber die Anerkennung nach § 29 entscheidet auf Antrag die Kammer auf Grund der vorgelegten
Zeugnisse und Nachweise Uber die einzelnen Weiterbildungsabschnitte und einer mindlichen Prifung.
Die Prufung dient der Feststellung, ob das Kammermitglied die fir die Anerkennung vorgeschriebenen
besonderen oder zusatzlichen Kenntnisse und Fahigkeiten erworben hat. Die Weiterbildungsordnung
kann vorsehen, dass bei der Anerkennung zur Fihrung einer Zusatzbezeichnung auf die Prifung ver-
zichtet wird; Uber sie wird in diesem Fall auf Grund der vorgelegten Zeugnisse und Nachweise ent-
schieden.

(2) Zur Prifung wird zugelassen, wer die vorgeschriebene Weiterbildung durch Zeugnisse und Nach-
weise nachgewiesen hat.

(3) Die Prufung wird von einem bei der Kammer zu bildenden Ausschuss abgenommen; bei Bedarf
kénnen mehrere Ausschiisse gebildet werden. Dem Ausschuss gehéren mindestens drei von der
Kammer zu bestimmende Mitglieder an. Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Aufsichtsbehdrde kann
an den Prufungen teilnehmen.

(4) Wird die Prifung nicht erfolgreich abgeschlossen, so kann der Ausschuss die Verlangerung der
Weiterbildungszeit beschlieRen und besondere Anforderungen an die Weiterbildung stellen oder ver-
langen, dass der Nachweis Uber einzelne noch zu erwerbende Kenntnisse und Fahigkeiten gefuhrt
wird. Die Prifung kann mehrmals wiederholt werden.

(5) Wer in einem von 8 33 in Verbindung mit Absatz 1 abweichenden Weiterbildungsgang eine Wei-
terbildung durchlaufen hat, erhalt auf Antrag die Zulassung zur Prifung, wenn die Weiterbildung
gleichwertig ist. Eine nicht abgeschlossene oder eine abgeschlossene, aber nicht gleichwertige Weiter-
bildung kann unter vollstandiger oder teilweiser Anrechnung der bisher abgeleisteten Weiterbildungs-
zeiten nach den Vorschriften dieses Gesetzes fortgesetzt werden. Uber die Anrechnung entscheidet
die Kammer. Bei Staatsangehdrigen eines Mitgliedstaates der Européischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum prift die zustandige Kam-
mer, ob die in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat erworbene arztliche oder zahnarztliche
praktische Berufserfahrung, Zusatzausbildung und Weiterbildung angerechnet werden kénnen. Die
Entscheidung ist innerhalb von vier Monaten zu treffen, nachdem die Antragsunterlagen vollstéandig
vorliegen.

(6) Das Nahere Uber das Anerkennungs- und Prufungsverfahren bestimmen die Kammern in ihrer
Weiterbildungsordnung.

§ 33 - Inhalt und Umfang der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung erfolgt in praktischer Berufstatigkeit und theoretischer Unterweisung. Sie bein-
haltet insbesondere die fiir den Erwerb der jeweiligen Bezeichnung erforderliche Vertiefung der
Kenntnisse und Fahigkeiten. Die Dauer der Weiterbildung in Gebieten darf drei Jahre nicht unter-
schreiten.

(2) Die Weiterbildung in den Teilgebieten kann ganz oder teilweise im Rahmen der Weiterbildung in
dem Gebiet durchgefiihrt werden, dem die Teilgebiete zugehdren, soweit die Weiterbildungsordnung
dies zulésst.

(3) Die Weiterbildung in Gebieten und Teilgebieten wird ganztagig und hauptberuflich durchgefihrt.
Dies gilt auch fiir die Zusatzweiterbildungen, soweit in der Weiterbildungsordnung nichts anderes be-
stimmt ist. Bei Vorliegen wichtiger Grunde, insbesondere zur Ermdglichung der Vereinbarkeit von Be-
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ruf und Familie, kann die Weiterbildung in Teilzeitbeschaftigung mit mindestens der Halfte der regel-
méligen wochentlichen Arbeitszeit abgeleistet werden. Die Weiterbildung in Teilzeit hat den Anforde-
rungen der ganztagigen Weiterbildung inhaltlich und zeitlich zu entsprechen. Sie soll der Kammer
angezeigt werden.

(4) Wahrend der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit soll die Weiterbildungsstatte und die bzw. der
Weiterbildende nach Malgabe der Weiterbildungsordnung wenigstens einmal gewechselt werden.
Zeiten bei Weiterbildungsstatten und bei Weiterbildenden unter sechs Monaten werden nur angerech-
net, wenn sie vorgeschrieben sind.

(5) Die Berufsaustibung in eigener Praxis ist auf die Weiterbildung nicht anrechnungsféhig. Die Kam-
mern kdnnen abweichende Bestimmungen in ihren Weiterbildungsordnungen treffen.

(6) Das Nahere, insbesondere den fachlichen Inhalt und die Dauer der Weiterbildung, bestimmen die
Kammern in ihren Weiterbildungsordnungen.

§ 34 - Erméachtigung zur Weiterbildung und Zulassung von Weiterbildungsstéatten

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten wird unter verantwortlicher Leitung hierzu
ermachtigter beziehungsweise befugter Kammermitglieder (Weiterbildende) in Einrichtungen der
Hochschulen und in zugelassenen anderen Einrichtungen (Weiterbildungsstatten), einschlieRlich zuge-
lassener Praxen, durchgefiihrt. Die Weiterbildungsordnung kann vorsehen, dass die Weiterbildung
auch unter verantwortlicher Leitung von ermachtigten beziehungsweise befugten Kammermitgliedern
anderer Heilberufe durchgefiihrt werden kann. Sie kann ferner bestimmen, dass auch die Zusatzwei-
terbildung unter den Voraussetzungen der Satze 1 und 2 stattzufinden hat.

(2) Die Erméchtigung beziehungsweise Befugnis zur Weiterbildung nach Absatz 1 kann nur erhalten,
wer fachlich und personlich geeignet ist. Sie kann dem Kammermitglied nur fur das Gebiet oder Teil-
gebiet oder die Zusatzbezeichnung erteilt werden, dessen Bezeichnung sie bzw. er fihrt; sie kann
mehreren Kammermitgliedern gemeinsam erteilt werden. Satz 2 erster Halbsatz gilt nicht fir eine in
der Weiterbildungsordnung festzulegende angemessene Ubergangszeit, wenn die zustiandige Kammer
eine neue Bezeichnung einfihrt.

(3) Das erméchtigte beziehungsweise befugte Kammermitglied ist verpflichtet, die Weiterbildung ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der Weiterbildungsordnung durchzufiihren. Uber
die Weiterbildung hat sie bzw. er in jedem Einzelfall ein Zeugnis nach MaRgabe der Weiter-
bildungsordnung auszustellen.

(4) Uber die Erteilung und den Widerruf der Ermachtigung beziehungsweise Befugnis zur Weiterbil-
dung entscheidet die jeweilige Kammer. Die Erteilung der Erméachtigung beziehungsweise Befugnis
bedarf eines Antrags. Sie ist zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Sie
erlischt mit der Beendigung der Téatigkeit an der Weiterbildungsstatte.

(5) Die jeweilige Kammer fuhrt ein Verzeichnis der ermachtigten beziehungsweise befugten Kammer-
mitglieder, aus dem hervorgeht, fiir welche Gebiete, Teilgebiete oder Zusatzweiterbildung sie zur Wei-
terbildung erméachtigt beziehungsweise befugt sind. Das Verzeichnis soll in dem in § 26 genannten
Mitteilungsblatt bekannt gemacht werden.

(6) Uber die Zulassung der Weiterbildungsstétte und den Widerruf der Zulassung entscheidet die je-
weilige Kammer. Die Zulassung bedarf eines Antrags. Mehreren Einrichtungen kann eine gemeinsame
Zulassung erteilt werden. Die zugelassenen Weiterbildungsstéatten sollen in dem in § 26 genannten
Mitteilungsblatt bekannt gemacht werden.

8§ 35 - Weiterbildungsordnung

(1) Die Kammer erlasst eine Satzung Uber die Weiterbildung der Kammermitglieder (Weiterbildungs-
ordnung). Abweichend von Satz 1 erlasst die Psychotherapeutenkammer eine Weiterbildungsordnung
sobald ein Bedarf zur Ausgestaltung der Weiterbildung ihrer Mitglieder besteht.

(2) In der Weiterbildungsordnung sind insbesondere zu regeln:

1. die Bestimmung und Aufhebung von Bezeichnungen nach § 30,
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2. der Inhalt und der Umfang der Gebiete, Teilgebiete und Zusatzweiterbildungen, auf die sich die
Bezeichnungen nach 8§ 30 beziehen,

3. der Inhalt und die Mindestdauer der Weiterbildung nach § 33, insbesondere Inhalt, Dauer und
Reihenfolge der einzelnen Weiterbildungsabschnitte, Dauer und besondere Anforderungen der ver-
langerten Weiterbildung nach 8§ 32 Absatz 4,

4. die Voraussetzungen fur die Erméachtigung beziehungsweise Befugnis von Kammermitgliedern
zur Weiterbildung (8§ 34 Absatz 2), fur den Widerruf der Erméchtigung beziehungsweise Befugnis
(8 34 Absatz 4) und fir die Zulassung von Weiterbildungsstéatten (8 34 Absatz 6),

5. die Anforderungen, die an das Zeugnis nach § 34 Absatz 3 zu stellen sind,
6. das Verfahren zur Erteilung der Anerkennung und das Nahere Uber die Prifung nach § 32,

7. unbeschadet des § 36 die nach dem Recht der Européischen Gemeinschaft und der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens tiber den Europdischen Wirtschaftsraum fiir die Staatsangehdri-
gen dieser Staaten gebotenen Weiterbildungs- und Anerkennungsvoraussetzungen und Anerken-
nungsverfahren.

§ 36 - Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Gebiet der Européaischen Union und des
Europaischen Wirtschaftsraums

(1) Wer als Staatsangehorige bzw. Staatsangehériger eines Mitgliedstaates der Europaischen Union
oder eines Vertragsstaates des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum (Mitglied- oder
Vertragsstaat) ein fachbezogenes Diplom, ein Prifungszeugnis oder einen sonstigen fachlichen Wei-
terbildungsnachweis besitzt, das nach dem Recht der Europaischen Gemeinschaft oder dem Abkom-
men Uber den européischen Wirtschaftsraum gegenseitig anzuerkennen ist, erhélt auf Antrag die ent-
sprechende Anerkennung nach 8 29. Die Bezeichnung ist in deutscher Sprache zu fuhren.

(2) Bei Staatsangehdrigen eines Mitgliedstaates der Europaischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum hat die zustdéndige Kammer auch zu
prufen, ob eine auBBerhalb der Européischen Union oder des Européaischen Wirtschaftsraums absolvier-
te arztliche oder zahnarztliche Weiterbildung, die von einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat
anerkannt wurde, angerechnet werden kann. Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die Entscheidung ist
innerhalb von drei Monaten zu treffen, nachdem die Antragsunterlagen vollstandig vorliegen.

(3) Berufsangehdrige, die dem in 85 Absatz 1 genannten Personenkreis angehdren und die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder 2 erfiillen, dirfen in der Zeit der Berufsaustibung in der Freien und Han-
sestadt Hamburg die entsprechende deutsche Weiterbildungsbezeichnung auch ohne die Anerkennung
fuhren.

(4) Berufsangehorige, die nach Absatz 1 oder 2 berechtigt sind, eine deutsche Weiterbildungsbezeich-
nung zu fihren, dirfen in der Freien und Hansestadt Hamburg daneben auch diejenige Weiterhil-
dungsbezeichnung fiihren, die ihnen in dem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat verliehen worden
ist. Gleiches gilt fir Berufsangehorige, die nach Absatz 3 eine deutsche Weiterbildungsbezeichnung
fihren; sie dirfen die in dem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat verliehene Bezeichnung auch an-
stelle der deutschen Weiterbildungsbezeichnung sowie dann fiihren, wenn es keine entsprechende
deutsche Weiterbildungsbezeichnung gibt. Kann die auslandische Weiterbildungsbezeichnung mit einer
deutschen, ihr nicht entsprechenden Bezeichnung verwechselt werden, kann die zustandige Kammer
anordnen, dass die auslandische Weiterbildungsbezeichnung nur in abgewandelter Form oder mit
einem ihre Herkunft erlauternden Zusatz gefiihrt werden darf.

(5) Werden Diplome, Priifungszeugnisse oder sonstige Befahigungsnachweise von Berufsangehdrigen,
die eine Weiterbildungsbezeichnung auf Grund von Absatz 3 oder 4 fiihren, auf Verlangen der zustan-
digen Kammer nicht vorgelegt, so kann diese ihnen das Fuhren der Weiterbildungsbezeichnung unter-
sagen.

(6) Bestehen begriindete Zweifel an der Richtigkeit oder Geltung von Nachweisen, die in einem ande-
ren Mitglied- oder Vertragsstaat ausgestellt worden sind, so holt die Aufsichtsbehdrde auf Antrag der
jeweiligen Kammer eine Bestatigung von den zustédndigen Behodrden des betreffenden Staates ein,
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dass das Diplom, Prifungszeugnis oder der sonstige Befahigungsnachweis echt ist und der Begtinstig-
te alle Aushildungs- und Weiterbildungsbedingungen erfillt hat.

(7) Das Nahere uber die Anerkennung von Diplomen, Prifungszeugnissen und sonstigen Befahigungs-
nachweisen von Berufsangehorigen aus anderen Mitglied- oder Vertragsstaaten regeln die Weiterbil-
dungsordnungen nach Maligabe des Rechts der Européischen Gemeinschaft.

Unterabschnitt 2 / Weiterbildung der Arztinnen und Arzte

§ 37 - Bezeichnungen
(1) Gebiets-, Teilgebiets und Zusatzbezeichnungen bestimmt die Arztekammer in den Fachrichtungen
1. Konservative Medizin,
2. Operative Medizin,
3. Nervenheilkundliche Medizin,
4. Theoretische Medizin,
5. Okologie,
6. Methodisch-technische Medizin

und in Verbindung dieser Fachrichtungen, wenn dies im Hinblick auf die medizinische Entwicklung und
eine angemessene arztliche Versorgung erforderlich ist.

(2) Facharztbezeichnungen im Gebiet sind auch die Bezeichnungen ,Allgemeinmedizin® und ,Offentli-
ches Gesundheitswesen®.

§ 38 - Inhalt und Umfang der arztlichen Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung umfasst insbesondere die fiir den Erwerb der jeweiligen Weiterbildungsbezeich-
nung nach § 29 erforderliche Vertiefung der Kenntnisse und Féhigkeiten in der Erkennung und Be-
handlung von Krankheiten, Kérperschaden und Leiden einschlief3lich der Wechselwirkungen zwischen
Mensch und Umwelt sowie der notwendigen Malinahmen der Rehabilitation und Qualitatssicherung.

(2) Die sechsmonatige Kurs-Weiterbildung im Gebiet ,,Offentliches Gesundheitswesen* ist an der Aka-
demie fur 6ffentliches Gesundheitswesen in Dusseldorf zu absolvieren.

§ 39 - Erméachtigung und Zulassung von arztlichen Weiterbildungsstatten

(1) Die Weiterbildung kann, soweit das Recht der Européischen Gemeinschaft nicht entgegensteht und
die Weiterbildungsziele nicht geféhrdet sind, ganz oder teilweise bei ermachtigten niedergelassenen
Arztinnen und Arzten durchgefiihrt werden. Die Erteilung der Erméchtigung gilt in ihrem Umfang
zugleich als Zulassung der Praxis als Weiterbildungsstéatte nach § 34 Absatz 1.

(2) Die Zulassung einer Weiterbildungsstatte nach § 34 Absatz 6 setzt voraus, dass

1. Patientinnen und Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden, dass die wei-
terzubildende Arztin oder der weiterzubildende Arzt die Moglichkeit hat, sich mit den typischen
Krankheiten des Gebiets oder Teilgebiets, auf das sich die Bezeichnung nach § 29 bezieht, ver-
traut zu machen,

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der wissenschaftlichen und
technischen Entwicklung Rechnung tragen,

3. regelméRig Konsiliartatigkeit oder kollegialer Fachaustausch ausgetbt wird.

Dies gilt sinngemaR auch fir Institute und andere Einrichtungen.
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8§ 40 - Grundsétze der spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach Titel IV der Richtlinie 93/16/ EWG des Rates
vom 5. April 1993 zur Erleichterung der Freiziigigkeit fiir Arzte und zur gegenseitigen Anerkennung
ihrer Diplome, Prifungszeugnisse und sonstigen Beféhigungsnachweise (ABIl. EG Nr. L 165 S. 1), zu-
letzt geandert am 29. September 2003 (ABI. EG Nr. L 284 S. 1), ist arztliche Weiterbildung im Sinne
dieses Gesetzes. Sie dauert mindestens drei Jahre. Das Nahere Uber die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin bestimmt die Arztekammer durch Satzung (Weiterbildungsordnung) unter Be-
ricksichtigung der sie betreffenden Vorgaben der Richtlinie 93/16/EWG. Sie kann darin insbesondere
eine langere Mindestdauer festlegen.

§ 41 - Bezeichnung

Wer eine spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach § 40 abgeschlossen hat, erhélt von der
Arztekammer auf Antrag ein Zeugnis. Das Zeugnis berechtigt dazu, die Bezeichnung ,Facharztin fir
Allgemeinmedizin“ oder ,Facharzt fur Allgemeinmedizin“ zu fihren. Voraussetzung ist, dass die Befug-
nis zur Austibung des arztlichen Berufs im Geltungsbereich der Bundesarzteordnung besteht.

§ 42 - Anerkennung von ausléandischen Diplomen uber die spezifische Ausbildung in der All-
gemeinmedizin

(1) Wer in einem der anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder der anderen Vertragsstaa-
ten des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ein Diplom, Prifungszeugnis oder einen
sonstigen Befahigungsnachweis Uiber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach Titel IV
der Richtlinie 93/16/EWG erworben hat, erhalt auf Antrag ein Zeugnis nach § 41 Satze 1 und 2. § 41
Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Auf Antrag werden ferner in einem der anderen Mitgliedstaaten der Européaischen Union oder der
anderen Vertragsstaaten des Abkommens ber den Europaischen Wirtschaftsraum abgeleistete Zeiten
in der spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin auf den Ausbildungsgang nach § 40 angerech-
net, wenn eine Bescheinigung der zusténdigen Behérde des Mitglied- oder Vertragstaates vorgelegt
wird, aus der sich neben der Art der Aushildungseinrichtung, der Fachrichtung und der Ausbildungs-
dauer ergibt, dass die Ausbildung nach dem Recht des Mitglied- oder anderen Vertragsstaates zur
Ausfiihrung von Artikel 4 der Richtlinie 93/16/EWG erfolgt ist. Uber die Anrechnung entscheidet die
Arztekammer.

8§ 43 - Zustandige Stelle

Wer auf Grund einer spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach Titel IV der Richtlinie
93/16/EWG die Bezeichnung ,Praktische Arztin“ oder ,Praktischer Arzt* zu fiihren berechtigt ist, darf
sie weiter fuhren. Diese Personen erhalten auf Antrag, der innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes zu stellen ist, ein Zeugnis nach § 41 Satze 1 und 2; § 41 Satz 3 gilt entsprechend. §
42 Absatz 1 bleibt unberthrt.

Unterabschnitt 3/ Weiterbildung der Zahnéarztinnen und Zahnarzte

8§ 44 - Bezeichnungen

(1) Gebietsbezeichnungen bestimmt die Zahnarztekammer in den Fachrichtungen
1. Konservative Zahnheilkunde,
2. Operative Zahnheilkunde,
3. Praventive Zahnheilkunde

und in Verbindung dieser Fachrichtungen, wenn dies im Hinblick auf die Entwicklung der Zahnheilkun-
de und eine angemessene zahnérztliche Versorgung erforderlich ist.

(2) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung ,,Offentliches Gesundheitswesen*.
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(3) Die Zahnarztekammer kann in der Weiterbildungsordnung Ausnahmen von § 31 Absatz 3 vorse-
hen, wenn zu erwarten ist, dass die Zahnarztin bzw. der Zahnarzt in der auf ein Gebiet beschrankten
Tatigkeit keine ausreichende wirtschaftliche Lebensgrundlage findet.

8§ 45 - Inhalt und Umfang der zahnarztlichen Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten umfasst insbesondere die fiir den Erwerb der jeweiligen Wei-
terbildungsbezeichnung nach § 29 erforderliche Vertiefung der Kenntnisse und Fahigkeiten in der Ver-
hatung, Erkennung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschlief3lich der Wech-
selwirkungen zwischen Mensch und Umwelt sowie in den notwendigen MaBnahmen der Rehabilitation.

(2) Der Senat wird ermachtigt, die Weiterbildung im Gebiet ,,Offentliches Gesundheitswesen“ abwei-
chend von den 88 31 bis 36 zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insbesondere festzulegen:

1. Ziel, Inhalt, Umfang und Ausgestaltung der Weiterbildung,

2. Inhalt und Durchfiihrung der Priifung,

3. Erméchtigung von Zahnarztinnen und Zahnérzten und Zulassung von Weiterbildungsstatten,
4. Bestimmungen Uber die Erteilung eines Zeugnisses und die Anerkennung fir das Gebiet.

In der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass die Durchfihrung der gesamten Weiterbil-
dung in diesem Gebiet oder einzelner Teile der Zahnarztekammer zur Regelung Ubertragen wird.

8 46 - Zulassung von zahnérztlichen Weiterbildungsstatten
Die Zulassung als Weiterbildungsstatte setzt voraus, dass

1. Patientinnen und Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden, dass die wei-
terzubildende Zahnarztin bzw. der weiterzubildende Zahnarzt die Mdglichkeit hat, sich mit den ty-
pischen Krankheiten des Gebiets, auf das sich die Bezeichnung nach § 29 bezieht, vertraut zu ma-
chen,

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der Entwicklung der Zahn-
heilkunde Rechnung tragen.

Dies gilt sinngemaf fur Institute und andere Einrichtungen.

Unterabschnitt 4 / Weiterbildung der Apothekerinnen und Apotheker
§ 47 - Bezeichnungen

(1) Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die Apothekerkammer in den Fachrich-
tungen

1. Arzneimittelwirkung, -abgabe und -versorgung,

2. Arzneimittelentwicklung, -herstellung und -kontrolle,
3. Theoretische Pharmazie,

4. Okologie und Toxikologie

und in Verbindung dieser Fachrichtungen, wenn dies im Hinblick auf die wissenschaftlich-
pharmazeutische Entwicklung und eine angemessene Versorgung der Bevdlkerung mit Arzneimitteln
oder die methodisch-technische Spezialisierung des Pharmaziewesens erforderlich ist.

(2) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung ,Offentliches Gesundheitswesen*.
(3) 8§ 31 Absatze 3 und 4 findet keine Anwendung.
§ 48 - Inhalt und Umfang der pharmazeutischen Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten, Teilgebieten und Bereichen umfasst insbesondere die Vertie-
fung der Kenntnisse und Fahigkeiten in der Versorgung der Bevolkerung mit Arzneimitteln, der Ent-
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wicklung, Herstellung, Kontrolle, dem Vertrieb von Arzneimitteln sowie der Information und Beratung
Uber Arzneimittel. Sie erstreckt sich auch auf die Vermittlung von Kenntnissen Uber die Wechselbezie-
hungen zwischen Mensch und Umwelt, bezogen auf Arzneimittel und schadigende Stoffe sowie auf
Risiken und Nebenwirkungen von Arzneimitteln.

(2) Der Senat wird erméachtigt, die Weiterbildung im Gebiet ,Offentliches Gesundheitswesen* abwei-
chend von den 88 31 bis 36 zu regeln. In der Rechtsverordnung sind insbesondere festzulegen:

1. Ziel, Inhalt, Umfang und Ausgestaltung der Weiterbildung,

2. Inhalt und Durchfiihrung der Prifung,

3. Erméchtigung von Apothekerinnen und Apothekern und Zulassung von Weiterbildungsstatten,
4. Bestimmungen Uber die Erteilung eines Zeugnisses und die Anerkennung fiir das Gebiet.

In der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass die Durchfihrung der gesamten Weiterbil-
dung in diesem Gebiet oder einzelner Teile der Apothekerkammer zur Regelung Ubertragen werden.

§ 49 - Zulassung von pharmazeutischen Weiterbildungsstatten
(1) Die Zulassung einer Weiterbildungsstatte nach § 34 Absatz 6 setzt voraus, dass

1. der weiterzubildenden Apothekerin bzw. dem weiterzubildenden Apotheker ausreichend M&g-
lichkeit gegeben wird, die beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten des Gebiets oder Teilgebiets zu
erwerben, und

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der pharmazeutischen Ent-
wicklung Rechnung tragen.

(2) Fur mehrere zusammenarbeitende Weiterbildungsstatten oder fir mehrere Weiterbildende einer
Weiterbildungsstéatte, die fur sich allein nicht zur Durchfuhrung der vollsténdigen Weiterbildung in
einem Gebiet oder Teilgebiet erméachtigt worden sind, kann eine Verbunderméchtigung erteilt werden.
Die Verbunderméchtigung soll in zeitlich aufeinander folgenden und aufeinander abgestimmten Ab-
schnitten die vollstdndige Weiterbildung in dem jeweiligen Gebiet oder Teilgebiet ermdglichen.

(3) Voraussetzung fur die Erteilung einer Verbunderméachtigung ist die vertragliche Verpflichtung der
teilnehmenden Weiterbildungsstéatten beziehungsweise der teilnehmenden Weiterbildenden einer Wei-
terbildungsstéatte, zu dem in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Zweck in geeigneter Weise zusammenzuar-
beiten, um damit die vollstdndige Weiterbildung zu erméglichen. Das Néhere zur vertraglichen Aus-
gestaltung der Beziehungen zwischen den teilnehmenden Weiterbildungsstatten beziehungsweise der
zur Weiterbildung Ermachtigten sowie zur arbeitsrechtlichen Stellung der in der Weiterbildung befindli-
chen Kammerangehdorigen regelt die Kammer im Rahmen der Weiterbildungsordnung.

(4) Als Weiterbildungsstéatten zugelassene Apotheken kénnen in die Verbunderméchtigung einbezogen
werden, wenn dies fiir eine Weiterbildung sinnvoll oder erforderlich ist. Die Absatze 2 und 3 gelten
entsprechend.

Unterabschnitt 5/ Weiterbildung der Tierarztinnen und Tierarzte
§ 50 - Bezeichnungen

(1) Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen bestimmt die Tierarztekammer in den Fachrich-
tungen

1. Theoretische Veterindrmedizin,
2. Tierhaltung und Tiervermehrung,
3. Lebensmittel tierischer Herkunft,
4. Klinische Veterindrmedizin,

5. Methodisch-technische Veterindrmedizin,
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6. Okologie

und in Verbindung dieser Fachrichtungen, wenn diese im Hinblick auf die veterindrmedizinische Ent-
wicklung und eine angemessene tierarztliche Versorgung erforderlich ist.

(2) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung ,Offentliches Veterindrwesen®.
(3) 8 31 Absatze 3 und 4 findet keine Anwendung.
§ 51 - Inhalt und Umfang der tierarztlichen Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten umfasst insbesondere die Vertiefung der
Kenntnisse und Fahigkeiten in Verhitung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten und Leiden
der Tiere, im Schutz des Menschen vor Gefahren und Schadigungen durch Tierkrankheiten sowie
durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft einschlieBlich der veterindrmedizinischen Be-
lange der Umwelthygiene und des Tierschutzes.

(2) Die Weiterbildung in dem Gebiet ,,Offentliches Veterinarwesen* umfasst
1. das Bestehen einer Priifung fur den tierérztlichen Staatsdienst und

2. eine nach Bestehen dieser Prufung abzuleistende zweijahrige praktische Tatigkeit im Veterinar-
verwaltungsdienst mit Ausnahme einer ausschliefllichen Tatigkeit in der Schlachttier- und Fleisch-
untersuchung.

Sie wird in den von der zustandigen Behdrde besonders bestimmten Einrichtungen durchgefiihrt.

(3) Abweichend von §32 Absatz 1 erteilt die Tierarztekammer die Anerkennung fir das Gebiet ,,Offent-
liches Veterinarwesen* auf Grund der vorzulegenden Nachweise Uber die Weiterbildung nach Absatz 2.

(4) Abweichend von 833 Absatz 5 und § 34 Absatz 1 Satz 1 kann die Tierarztekammer Zeiten berufli-
cher Téatigkeit, in der eine eigene Praxis ausgelbt wird, auf die Weiterbildung in einem Gebiet oder
Teilgebiet anrechnen, wenn die oder der Weiterzubildende in diesem Gebiet oder Teilgebiet

1. wéhrend der praktischen Téatigkeit als niedergelassene Tierarztin bzw. als niedergelassener
Tierarzt oder in abhangiger Stellung in einer tierarztlichen Praxis oder Klinik Kenntnisse erworben
hat, die mit denen einer gemal § 34 Absatze 1 bis 3 durchgefiihrten Weiterbildung vergleichbar
sind und

2. eine sechsmonatige Weiterbildung in einer Weiterbildungsstatte nach § 34 Absatz 1 Satz 1 ab-
geleistet hat.

Die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 liegen vor, wenn die Zeit der praktischen Tatigkeit min-
destens doppelt so lang ist wie die Weiterbildungszeit. Wird die Zeit der praktischen Tatigkeit von
einem zur Weiterbildung ermachtigten Kammermitglied begleitet, muss diese mindestens das Einein-
halbfache der Weiterbildungszeit betragen. Das Nahere regelt die Weiterbildungsordnung.

§ 52 - Zulassung von tierarztlichen Weiterbildungsstéatten
Die Zulassung einer Weiterbildungsstétte nach § 34 Absatz 6 setzt voraus, dass

1. Tiere in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden, dass die weiterzubildende Tierarztin
bzw. der weiterzubildende Tierarzt die Moglichkeit hat, sich mit den typischen Krankheiten des
Gebiets, Teilgebiets oder des Bereiches fiir die Zusatzbezeichnung vertraut zu machen,

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der tiermedizinischen Ent-
wicklung Rechnung tragen.

Im begriindeten Einzelfall kann von der Voraussetzung des Satzes 1 Nummer 1 abgesehen werden.
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Unterabschnitt 6 / Weiterbildung der Psychologischen Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

8§ 53 - Bezeichnungen

(1) Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen kann die Psychotherapeutenkammer fur folgende
Ausrichtungen bestimmen

1. Psychologische Psychotherapie,
2. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

und in Verbindung dieser Ausrichtungen, soweit dies im Hinblick auf die psychotherapeutische Ent-
wicklung und eine angemessene psychotherapeutische Versorgung erforderlich ist.

(2) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung ,,Offentliches Gesundheitswesen*.

(3) Die Psychotherapeutenkammer kann in der Weiterbildungsordnung Ausnahmen von § 31 Absatz 3
vorsehen, wenn zu erwarten ist, dass die Psychotherapeutin bzw. der Psychotherapeut in der auf ein
Gebiet beschrankten Tatigkeit keine ausreichende wirtschaftliche Lebensgrundlage findet.

§ 54 - Inhalt und Umfang psychotherapeutischer Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung umfasst insbesondere die Vertiefung der Kenntnisse und Fahigkeiten in der
Feststellung, Heilung und Linderung von Stdrungen, bei denen eine psychotherapeutische Behandlung
indiziert ist, einschlief3lich der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt sowie der notwen-
digen Malinahmen der Rehabilitation.

(2) Zur Erprobung neuer Weiterbildungsgéange kann die Kammer fiir einen Zeitraum von funf Jahren
nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes abweichende Bestimmungen von § 33 Absatz 1 Satz 3, § 33
Absatz 3 Satz 1 und § 33 Absatz 5 treffen. Die Weiterbildung in den Gebieten darf jedoch die Dauer
von zwei Jahren nicht unterschreiten.

§ 55 - Zulassung von psychotherapeutischen Weiterbildungsstatten
Die Zulassung einer Weiterbildungsstétte nach § 34 Absatz 6 setzt voraus, dass

1. Patientinnen und Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden, dass fur die
Weiterzubildenden die Mdglichkeit besteht, sich mit den typischen Krankheiten des Gebiets oder
Teilgebiets, auf das sich die Bezeichnung nach § 29 bezieht, vertraut zu machen,

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der psychotherapeutischen
Entwicklung Rechnung tragen,

3. regelmaRig fallbezogene Supervisionstatigkeit ausgetibt wird.

Teil Il / Aufsicht
§ 56 - Aufsicht

(1) Die Kammern unterstehen der Aufsicht durch die zustandige Behérde (Aufsichtsbehorde). Die Auf-
sicht beschrankt sich auf die Rechtsaufsicht, soweit nichts anderes durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung bestimmt ist.

(2) Die Aufsichtsbehtrde kann rechtswidrige Beschlisse der Kammer beanstanden und verlangen,
dass sie binnen einer angemessenen Frist abgeandert oder aufgehoben werden. Die Beanstandung
hat aufschiebende Wirkung. Die Aufsichtsbehdrde kann ferner verlangen, dass Malnahmen, die auf
Grund rechtswidriger Beschliisse der Kammer getroffen wurden, rickgangig gemacht werden. Sie ist
berechtigt, anstelle der Kammer zu handeln, wenn deren Organe handlungsunféhig sind oder die
Kammer es rechtswidrig unterlésst zu handeln.
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(3) Die Aufsichtsbehérde kann verlangen, dass der Vollzug eines Beschlusses einstweilen ausgesetzt
wird, wenn sie Bedenken gegen seine Rechtmaéfigkeit hat und eine Entscheidung nach Absatz 2 nicht
sofort treffen kann.

(4) Die Aufsichtsbehérde kann zur Erfillung ihrer Aufgaben jederzeit von der Kammer Aufschluss tiber
deren Angelegenheiten, insbesondere Auskinfte und Berichte sowie die Vorlage von Akten verlangen
oder an Ort und Stelle einsehen. Patienten- oder probandenbezogene Unterlagen sind vor der Kennt-
nisgabe an die Aufsichtsbehdrde zu anonymisieren, es sei denn, dies beeintrachtigt deren Aufgabener-
flllung.

(5) Die Aufsichtsbehorde ist zu den Sitzungen der Delegiertenversammlung und der Kammerversamm-
lung sowie zu den Allgemeinen Versammlungen der Kammermitglieder rechtzeitig einzuladen. lhre
Vertreterin bzw. ihr Vertreter ist jederzeit zu héren. Soweit es zur Aufrechterhaltung der ordnungsge-
maRen Aufgabenerfillung der Kammer erforderlich ist, ist auf Ersuchen der Aufsichtsbehdrde eine
Sitzung der Delegiertenversammlung oder der Kammerversammlung einzuberufen.

§ 57 - Satzungsgenehmigungen

Die Satzungen der Kammern bedirfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehérde. Die Genehmi-
gung kann aus Rechtsgriinden oder im ¢ffentlichen Interesse, insbesondere im Interesse der gesund-
heitlichen Belange der Allgemeinheit oder der Einheitlichkeit des Berufsrechts, versagt oder widerrufen
werden; mit dem im Widerruf bezeichneten Zeitpunkt tritt die Vorschrift auller Kraft. Bei der Geneh-
migung koénnen Schreibfehler, Rechenfehler und ahnliche offenbare Unrichtigkeiten berichtigt sowie
nach Anhdrung der Kammer Unstimmigkeiten und Unklarheiten des Wortlauts beseitigt und gesetzlich
zwingend gebotene Anderungen vorgenommen werden.

Teil Il / Berufsvergehen und Rugeverfahren
§ 58 - Berufsvergehen

Schuldhafte VerstolRe von Kammermitgliedern gegen ihnen obliegende Berufspflichten sind Berufsver-
gehen. Das Nahere Uber die Verfolgung von Berufsvergehen regelt das Gesetz iber die Berufsge-
richtsbarkeit der Heilberufe.

§ 59 - Rugeverfahren

(1) Bei geringfugigen Berufsvergehen kann die Kammer dem Kammermitglied eine Ruge erteilen. § 1
Absatz 1, 88§ 2 und 14 des Gesetzes Uber die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe gelten entspre-
chend.

(2) Die Ruge kann mit der Auflage verbunden werden, einen Geldbetrag von bis zu 2500 Euro an eine
von der Kammer zu bestimmende gemeinnitzige Einrichtung zu zahlen. Dem Kammermitglied ist zu-
vor Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorwurf zu aul3ern.

(3) Die Erteilung der Riuge erfolgt durch Bescheid. Sie ist schriftlich zu begriinden und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Die Rige ist der Aufsichtsbehtrde zugleich nachrichtlich zur
Kenntnis zu bringen.

(4) Gegen die Ruge kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde beim Berufsgericht
erhoben werden. Die Beschwerde hat die Wirkung eines Antrages nach 8 17 Absatz 4 des Gesetzes
Uber die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe.

(5) Das Riigerecht erlischt, sobald wegen desselben Sachverhalts ein Antrag auf Eréffnung des be-
rufsgerichtlichen Verfahrens gestellt worden ist. Abweichend von Satz 1 kann das Riigerecht wieder
ausgelibt werden, wenn das Berufsgericht das Verfahren nach § 19 Absatz 6 Satz 1 des Gesetzes lber
die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe eingestellt hat. 8§ 4 des Gesetzes Uber die Berufsgerichtsbar-
keit der Heilberufe gilt entsprechend.

(6) & 37 des Gesetzes uber die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe zur Tilgung von Eintragungen in
den bei der Kammer geflihrten Personalakten gilt entsprechend.
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Teil IV/ Ordnungswidrigkeiten, Ubergangs- und Schlussbestimmungen
8§ 60 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handeln Kammermitglieder, die vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Meldepflich-
ten gemal § 3 verstolien.

(2) Die Kammer kann Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 mit einer Geldbuf3e von bis zu 1000 Euro
ahnden.

§ 61 - Ubergangsbestimmungen

(1) Die Arztekammer Hamburg nach dem Hamburgischen Arztegesetz, die Zahnarztekammer Ham-
burg nach dem Hamburgischen Zahnéarztegesetz, die Apothekerkammer Hamburg nach dem Hambur-
gischen Apothekergesetz, die Tierdarztekammer Hamburg nach dem Hamburgischen Tierdrztegesetz
und die Psychotherapeutenkammer Hamburg nach dem Hamburgischen Psychotherapeutenkammer-
gesetz gelten als Kammern nach § 1.

(2) Satzungen der Kammern gelten fort, soweit sie keine Regelungen enthalten, die den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes widersprechen.

(3) Die gewahlten Kammerversammlungen und Vorsténde, die sich bei In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes im Amt befinden, bleiben bis zu einer Neuwahl der entsprechenden Organe nach diesem Gesetz
im Amt. Die ersten Wahlen zur Delegiertenversammlung und Vorstandswahlen nach diesem Gesetz
finden jeweils nach Ablauf der in den jeweiligen bisher geltenden Gesetzen und den Wahlordnungen
vorgesehen Amtszeiten der Organe statt.

(4) Auf Berufsvergehen, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begangen worden sind, sind die
bisher geltenden Vorschriften anzuwenden. Ein Rigeverfahren nach § 59 kann nur durchgefuihrt wer-
den, wenn das Berufsvergehen nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes begangen worden ist. Satz 2
findet auf die Psychotherapeutenkammer keine Anwendung.

8§ 62 - Weitergeltung von Anerkennungen

(1) Eine im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes begonnene Weiterbildung kann nach den
bisher geltenden Bestimmungen abgeschlossen werden.

(2) Wer die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin vor dem 1. Januar 2003 begonnen hat,
kann sie nach den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen des Hamburgischen Arztege-
setzes beenden. 8§ 41 gilt entsprechend. Wer die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach
dem 31. Dezember 2002 begonnen und noch nicht abgeschlossen hat, fuhrt diese nach den Bestim-
mungen der 88 40 bis 43 dieses Gesetzes zu Ende. Die Arztekammer regelt durch Satzung die An-
rechnung von vor diesem Zeitpunkt abgeleisteten Ausbildungszeiten.

(3) Die bisher ausgesprochenen Anerkennungen gelten als Anerkennungen nach diesem Gesetz; es
sind die in diesem Gesetz und in den Weiterbildungsordnungen bestimmten entsprechenden Bezeich-
nungen zu fihren.

(4) Eine in anderen Landern erteilte Anerkennung, eine Bezeichnung im Sinne von § 29 zu fuhren, gilt
auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes, soweit die Weiterbildung gleichwertig ist. Die Bezeichnung
ist in einer nach diesem Gesetz zugelassenen Form zu fuhren.

(5) Eine vor dem 3. Oktober 1990 abgeschlossene oder teilweise abgeleistete Weiterbildung in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gilt als gleichwertig, soweit entsprechende Weiter-
bildungsgéange in der Weiterbildungsordnung der Kammer vorgesehen sind. Zeiten einer Weiterbil-
dung, die nach dem Recht der Kammer nicht vorgesehen sind, kdnnen auf verwandte Weiterbildungs-
gange angerechnet werden. Uber die Anrechnung entscheidet die Kammer.

(6) Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie 2001/19/EG des Europdischen Parlaments und Rates vom 14.
Mai 2001 zur Anderung der Richtlinien 89/48/EWG und 92/51/EWG des Rates (iber eine allgemeine
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befahigungsnachweise und der Richtlinien 77/452/EWG,
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77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432EWG, 85/433/EWG und 93/16/EWG des Rates Uber die Téatigkeiten der Kranken-
schwester und des Krankenpflegers, die fur die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes,
des Tierarztes, der Hebamme, des Architekten, des Apotheker und des Arztes (ABI. EG Nr. L 206 S. 1)
umgesetzt.

§ 63 - In-Kraft-Treten und AulRer-Kraft-Treten
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten auBer Kraft
1. das Hamburgische Arztegesetz vom 22. Mai 1978 (HmbGVBI. S. 152, 203)
2. das Hamburgische Zahnéarztegesetz vom 1. Dezember 1983 (HmbGVBI. S. 263),
3. das Hamburgische Apothekergesetz vom 23. September 1986 (HmbGVBI. S. 282),
4. das Hamburgische Tierarztegesetz vom 4. Februar 1991 (HmbGVBI. S. 33)
5. das Hamburgische Psychotherapeutenkammergesetz vom 18. Juli 2001 (HmbGVBI. S. 208)
in der jeweils geltenden Fassung,

6. die Verordnung Uber die Zulassung von Weiterbildungsstéatten fiir Apotheker und Apothekerin-
nen vom 12. September 1995 (HmbGVBI. S. 210),

7. die Verordnung zur Weiterlibertragung der Zusténdigkeit fur die Zulassung von Weiterbildungs-
statten fur Tierdarztinnen und Tierarzte vom 2. Marz 1999 (HmbGVBI. S. 54).

Ausgefertigt Hamburg, den 14. Dezember 2005.

Der Senat

Stand: 14.12.2005 Zahnéarztekammer Hamburg Seite 28 von 28



	HmbKGH
	Teil I
	Abschnitt 1 / Organisation und Aufgaben der Kammern
	§ 1 - Kammern für Heilberufe
	§ 2 - Mitglieder
	§ 3 - Meldepflichten
	§ 4 - Verarbeitung von Daten
	§ 5 - Dienstleistungserbringer
	§ 6 - Aufgaben der Kammern
	§ 7 - Ärztliches Versorgungswerk und zahnärztliches Versorgu
	§ 8 - Weitere Versorgungswerke und soziale Einrichtungen
	§ 9 - Ethik-Kommissionen
	§ 10 - Kommission Lebendspende
	§ 11 - Schlichtung
	§ 12 - Beiträge und Gebühren

	Abschnitt 2 / Aufbau und Organe der Kammern
	§ 13 - Organe der Kammern
	§ 14  - Delegiertenversammlung und Kammerversammlung
	§ 15 - Wahl der Delegiertenversammlung
	§ 16 - Ausscheiden aus der Delegiertenversammlung, Nachfolge
	§ 17 - Wahlberechtigung
	§ 18 - Wählbarkeit
	§ 19 - Aufgaben der Delegiertenversammlung und der Kammerver
	§ 20 - Einberufung von Delegiertenversammlung und Kammervers
	§ 21 - Allgemeine Versammlung der Kammermitglieder
	§ 22 - Wahl und Zusammensetzung des Vorstandes
	§ 23 - Aufgaben des Vorstandes
	§ 24 - Aufgaben der Präsidentin bzw. des Präsidenten
	§ 25 - Beschlüsse der Organe
	§ 26 - Veröffentlichung von Beschlüssen und Satzungen

	Abschnitt 3 / Berufsausübung
	§ 27 - Berufspflichten
	§ 28 - Berufsordnung

	Abschnitt 4 / Weiterbildung
	Unterabschnitt 1 / Allgemeines
	§ 29 - Gebiets-, Teilgebiets- und Zusatzbezeichnungen
	§ 30 - Bestimmung der Bezeichnungen
	§ 31 - Führen von Bezeichnungen
	§ 32 - Anerkennungsverfahren
	§ 33 - Inhalt und Umfang der Weiterbildung
	§ 34 - Ermächtigung zur Weiterbildung und Zulassung von Weit
	§ 35 - Weiterbildungsordnung
	§ 36 - Anerkennung von Weiterbildungen aus dem Gebiet der Eu

	Unterabschnitt 2 / Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte
	§ 37 - Bezeichnungen
	§ 38 - Inhalt und Umfang der ärztlichen Weiterbildung
	§ 39 - Ermächtigung und Zulassung von ärztlichen Weiterbildu
	§ 40 - Grundsätze der spezifischen Ausbildung in der Allgeme
	§ 41 - Bezeichnung
	§ 42 - Anerkennung von ausländischen Diplomen über die spezi
	§ 43 - Zuständige Stelle

	Unterabschnitt 3 / Weiterbildung der Zahnärztinnen und Zahnä
	§ 44 - Bezeichnungen
	§ 45 - Inhalt und Umfang der zahnärztlichen Weiterbildung
	§ 46 - Zulassung von zahnärztlichen Weiterbildungsstätten

	Unterabschnitt 4 / Weiterbildung der Apothekerinnen und Apot
	§ 47 - Bezeichnungen
	§ 48 - Inhalt und Umfang der pharmazeutischen Weiterbildung
	§ 49 - Zulassung von pharmazeutischen Weiterbildungsstätten

	Unterabschnitt 5 / Weiterbildung der Tierärztinnen und Tierä
	§ 50 - Bezeichnungen
	§ 51 - Inhalt und Umfang der tierärztlichen Weiterbildung
	§ 52 - Zulassung von tierärztlichen Weiterbildungsstätten

	Unterabschnitt 6 / Weiterbildung der Psychologischen Psychot
	§ 53 - Bezeichnungen
	§ 54 - Inhalt und Umfang psychotherapeutischer Weiterbildung
	§ 55 - Zulassung von psychotherapeutischen Weiterbildungsstä



	Teil II / Aufsicht
	§ 56 - Aufsicht
	§ 57 - Satzungsgenehmigungen

	Teil III / Berufsvergehen und Rügeverfahren
	§ 58 - Berufsvergehen
	§ 59 - Rügeverfahren

	Teil IV / Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussbestim
	§ 60 - Ordnungswidrigkeiten
	§ 61 - Übergangsbestimmungen
	§ 62 - Weitergeltung von Anerkennungen
	§ 63 - In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten



